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O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g e n .

IJeber die /.eitgemässe Reform des k. k. 
Wiener Universitäs-Consistoriums.

Vom Med. Dr und Stadtarm enarzt  Dr. Anloii M a s s a  r i

(S e p a r a t  Votum des Verf.’s an  die med. F a c u l tä t  in Wien.)

Die medicinische Facultät, als Corporation der 
practischen Ärzte, beantragt in ihrem Vor
schläge, betreffend die Reform des Universitäts- 
Consistoriums, dass man an die Stelle desselben 
einen acad. Senat und einen Disciplinarrath einführe.

Den academischen Senat betrachtet die medi
cinische Facultät als eine oberste wissenschaftliche 
Behörde; feiner weiset sie ihm einen administra
tiven Wirkungskreis zu, den die aufgehobene 
Studien-Hofcommission in Beziehung auf die Uni
versität hatte, und constituirt denselben aus Indi
viduen, welche sämmllich nur als zeitweilige 
Kunctionäre, ohne Einfluss und Genehmigung der 
.Staatsverwaltung, bloss von der Universität und 
ihren Facullälen gewählt werden sollten.

Den Disciplinarrath erklärt die medicinische 
Facultät für ein Ehren - und Friedensgericht, und 
um denselben zu conslituiren, glaubt sie nicht 
nur das veraltete Institut der Nationen auf
recht erhallen, sondern auch ein neues Institut 
von Studenten-Landsmannschaften einfiiliren zu 
müssen.

In diesen zwei Funden liegt nach meiner Mei
nung das Wesentliche im diessfälligen Vorschläge 
der medicinischen Facultät.

Nr. 35. 1F48.

Was den academischen Senat betrifft, glaube 
ich zwar, dass derselbe als eine wissenschaftliche 
und administrative Behörde angenommen werden 
müsse; aber in Beziehung auf seinen Wirkungs
kreis bin ich der Ansicht, dass man diesen nicht 
allein auf die höheren Studien beschränken, 
sondern auf die Gesammtheit der Studien ausdeh
nen sollte, weil sonst alle Studien, welche in 
die Universität nicht aufgenommen werden, ohne 
jene Centralisation verbleiben, welche ihnen bis
her von der niederösterreichischen Regierung, als 
politischer Landesbehörde, und von der Studien- 
Hofcommission gewährt wurde, und die zu ihrer 
Administration nach meinem Dafürhalten unent
behrlich ist. Ferner kann ich nicht beistimmen 
der angetragenen Constituirung des academischen 
Senates, weil derselbe, wenn er eine Behörde 
sein soll, auch behördenmässig aus permanenten 
Beamten zusammengesetzt werden muss. Nur 
der permanente, von der Regierungsgewalt aus
gehende Character der Beamten gewährt den
Behörden nach meinem Dafürhalten jene Stabilität, 
ohne welche ein öffentlicher Zweck überhaupt 
nicht erreicht werden kann, und insbesondere dann 
nicht erreicht werden kann, wenn ein Staat, wie 
es gegenwärtig mit Österreich der Fall ist, sich in 
einem raschen Übergänge zu einer neuen Regie
rungsform befindet.

Über den zweiten Puuct, betreffend nämlich die 
Einführung eines Disciplinarralhes, muss ich bemer
ken, dass rnau bisher eines solchen nicht bedurfte,
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um die Ordnung unter den Facullätsmitgliedern 
aufrecht zu erhalten, und in diesem Anbetrachte 
dürfte eine etwaige Nothwendigkeit seiner Ein
führung in der Erfahrung nicht begründet sein. 
Aber auch in Bezug auf die Studenten glaube ich, 
dass man eines eigenen Disciplinarralhes nicht 
bedürfe, weil die Disciplinarvergehen derselben 
selten und meistens sehr geringfügig sind; weil 
diese Vergehen, wenn sie Vorkommen, leicht 
von den Lehrkörpern, vomUniversitäts-Consislo- 
rium und in letzter Instanz vom Ministerium des 
öffentlichen Unterrichtes geschlichtet werden kön
nen, und weil endlich die Studenten wegen grösse
rer Vergehen, welche immer gesetzwidrige Hand
lungen sind, wenn sie je in der Zukunft solche 
verüben sollten, nicht von einem Disciplinarrathe 
der Universität abgeurtheilt und gestraft werden 
könnten, indem sie dann, wie alle Staatsbürger, 
den allgemeinen Strafbehörden verfallen würden. 
Der Umstand, dass die medicinische Facultät den 
von ihr vorgeschlagenen Disciplinarrath als ein 
Ehren- und Friedensgericht bezeichnet, bringt 
mich zu der Vermuthung, dass man denselben 
auf die academische Legion beziehe. Sollte diess 
der Fall sein, so müsste ich bemerken , dass die 
Facultätsmitglieder und Studenten, als Glieder 
der academischen Legion, der Universität nicht 
unterstehen, und mithin von einem Disciplinar
rathe derselben nicht gerichtet werden können, 
weil die academische Legion, als solche, einen 
Bestandtheil der Nationalgarde bildet, und sie nur 
ihrem Commandanten und durch diesen dem 
Ministerium des Innern untergeordnet ist.

Aus diesen Gründen vermag ich dem Vor
schläge der medicinischen Facultät nicht beizu
treten, wonach an die Stelle des Universität,s- 
Consistoriums ein academischer Senat mit der 
oben erwähnten Einschränkung des Wirkungskrei
ses und mit einer Zusammenstellung aus zeitwei
ligen, ohne Mitwirkung der Staatsverwaltung 
gewählten Functionären einzuführen wäre, und 
ich muss ferner die Creirung des beantragten Dis- 
ciplinarrathes für überflüssig erklären, weil nach 
meiner Meinung eine eigene Strafbehörde an der 
Universität nicht nothwendig und zum Theile ganz 
unzulässig ist.

Demnach finde ich mich veranlasst, hierüber 
ein Separat-Volum abzugehen.

Zn diesem ßehufe glaube ich vorerst bestim
men zu müssen, was nach meiner Meinung das 
Universiläts-Consistorium werden sollte; denn ich
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halte jede Verhandlung über seine Reform für 
unpractisch und nutzlos, wenn man nicht früher 
dieser Frage klar bewusst ist. Da ferner das Mi
nisterium des öffentlichen Unterrichtes die Initia
tive über die Reform des Universitäts-Consisto- 
riums ergriffen hat, so muss die vorliegende Frage 
vorzüglich vom Standpuncte der Staatsverwaltung 
und in Bezug auf den öffentlichen Unterricht 
beantwortet werden.

Der öffentliche Unterricht muss nach meinem 
Dafürhalten in einer zweifachen Richtung von 
Seite der Staatsverwaltung betrachtet werden, näm
lich vom Standpuncte der Administration und von 
jenem des Wissenschaftlichen.

Vom Standpuncte der Administration unter
liegt es keinem Zweifel, dass der öffentliche Un
terricht, von den Elementar-Studien bis zu den 
höchsten Wissenschaften hinauf, ein Gegenstand 
der Staatsverwaltung sei; dass die legislative Ge
walt in Sachen des öffentlichen Unterrichtes mü
dem Staatsoberhaupte und den Reichsständen zu- 
kornme, dass die executive Gewalt hierin nur dem 
Staatsoberhaupte gebühre; dass demnach das 
Ministerium des öffentlichen Unterrichtes, als ein 
Regierungsorgan des Staatsoberhauptes, an der 
Gesetzgebung in Sachen des öffentlichen Unter
richtes Antheil zu nehmen habe und alle jene 
Bestimmungen vollführen müsse, welche eine 
gesetzliche Kraft erlangt hätten. Um seinen diess- 
fäiligen Obliegenheiten nachzukommen, benöthi 
get aber das Ministerium des öffentlichen Unter
richtes untergeordneter Organe, welche es in 
legislativen Sachen mit Rath unterstützen, und 
welche ferner sich mit der unmittelbaren Vollfüh- 
rung der Studiengesetze befassen. Diese admini
strativen Organe — die Vorstände der Lehran
stalten — müssen aber, wenn eine Harmonie in 
der Verwaltung Statt finden soll, einen Central- 
punet für die wechselseitige Verbindung und Ver
ständigung haben, und ich glaube, dass eben das 
Universitäts- Consistorium als Mittel dieser noth 
wendigen Centralisation angenommen werden 
könnte. Wenn aber diese administrative Centra- 
lisation durch das Universiläts-Consislorium be
werkstelliget werden soll, so muss die Universi
tät, als Unterrichtsanstalt, auf alle Gegenstände 
des öffentlichen Unterrichtes ausgedehnt werden- 
Bei einer solchen Ausdehnung aller Universitäten 
und bei einem solchen Wirkungskreise ihrer Con- 
sislorien würde der ganze Slaat in so viele Unter
richtsbezirke zerfallen, als es Universitäten gibt;
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j edes Universitäts-Consisloriurn wäre die admini
strative Centralbehörde in Sachen des öffentlichen 
Unterrichtes für seinen Bezirk; alle Consistorien 
würden im Ministerium des öffentlichen Unter
richtes eine Vereinigung finden, und dadurch 
könnte eine Gleichförmigkeit in der Administra
tion in Studiensachen für den Gesammtstaat er
zielt werden.

W as das Wissenschaftliche im öffentlichen 
Unterrichte betrifft, kann dasselbe nach meiner 
Meinung kein Gegenstand der Staatsverwaltung 
und der Gesetzgebung sein, weil die Wissenschaf
ten , wie der menschliche Geist, dessen Producte 
sie sind, in ihrer Entwickelung und in ihrem Fort
schritte durch keine Gesetze geregelt werden kön
nen; weil ferner die Organe der Legislatur und 
der Staatsverwaltung, als solche, keine wissen
schaftlichen Körper sind ,  und sie daher die Wis
senschaften zu leiten nicht vermögen. Hierin muss 
also den gelehrten Corporalionen und Lehrkörpern, 
welche sicli mit dem öffentlichen Unlerrichle be
fassen , ihre autonome Verfassung belassen wer
den, wie sie- dieselbe seit dem Aufkeimen der 
Civilisalion in Europa bis in das 18. Jahrhundert 
besassen. Also wissenschaftliche Gegenstände im 
öffentlichen Unterrichte, wie Bestimmungen über 
die Aufeinanderfolge und das Ineinandergreifen 
der mannigfaltigen Studienzweige in den Studien
plänen, über Lehrmethode, über Wahl der Schul
bücher, über nolliwendige Vorkenntnisse zum Ein
tritte in höhere Studien, über populäre und wis
senschaftliche Vorträge und deren Umfang u. dgl., 
sind nacli meiner Meinung keine Gegenstände der 
Gesetzgebung und Administration des Staates, 
indem sie lediglich zum wissenschaftlichen W ir
kungskreise der gelehrten Corporalionen und 
Lehrkörper gehören, und nur von denselben in 
ihren Stalulen autonomisch festgesetzt werden 
können, wie es einst überall, und namentlich in 
Oesterreich bis unter J o s e p h  II. geschah. Nur 
gegen eine mögliche Ausartung des Wissenschaft
lichen im öffentlichen Unterrichte gebührt der 
Gesetzgebung und Administration eine Gewalt, 
wenn daraus die öffentliche Moralität, die Religion 
und überhaupt die Wohlfahrt und Sicherheit des 
Staates gefährdet werden sollte, und hierin 
müssen immerhin dieselben durch repressive Ge
setze so rgen , dass dem Staate daraus kein Nach- 
Iheil erwachse.

Die Leitung des Wissenschaftlichen also ge
bührt nacli meiner Meinung den gelehrten Corpo-
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rationell und Lehrkörpern, und das Universitäts- 
Consistorium sollte denselben gegenüber einen 
vereinigenden Körper bilden, damit auch in wis
senschaftlicher Hinsicht die nothwendige Harmo
nie im öffentlichen Unterrichte hergeslellt und auf
recht erhalten werde.

Wenn man nun nach den vorangestellten 
Bemerkungen fragt, was soll dasUniversitäts-Con- 
storium werden ? so ergibt sich:

1. dass dasselbe dem Ministerium des öffent
lichen Unterrichtes gegenüber eine von ihm ab
hängige administrative Centralbehörde in Sachen 
des öffentlichen Unterrichtes für ein bestimmtes 
Staatsgebiet werden sollte; ferner

2. dass dasselbe gegenüber den gelehrten Cor- 
porationen und Lehrkörpern, welche sicli mit 
dem öffentlichen Unterrichte befassen, ein verei
nigender wissenschaftlicher Körper werden sollte, 
damit die einzelnen Fächer des öffentlichen Un
terrichtes unter einander in Verbindung und Ein
klang erhalten werden könnten; endlich

3. dass dasselbe eine repressive Staatsgewalt 
gegen eine mögliche störende Ausartung des 
Wissenschaftlichen im öffentlichen Unterrichte 
werden sollte.

Aus diesem dreifachen Wirkungskreise des 
Universitäts-Consisloriums folgt nun:

1. dass die Glieder desselben sämmllich als 
Staatsbeamte betrachtet werden müssten, weil 
sie alle einen Zweig der öffentlichen Administra
tion zu besorgen hätten;

2. dass dieselben nur vom Ministerium des 
öffentlichen Unterrichtes oder über dessen Antrag 
ernannt werden sollten, weil sie einen von ihm 
abhängigen Zweig der öffentlichen Administration 
zu besorgen hätten;

3. dass dieselben aus den gelehrten Corpo- 
rationen und Lehrkörpern, und mit ihrer Zustim
mung gewählt werden sollten, weil sie diese in 
wissenschaftlicher Hinsicht repräsentiren müssten; 
endlich

4. dass dem Universitäts- Consistorium ein 
Staatsbeamter als kaiserlicher Commissär beige
geben werden müsste, mit dem besonderen W ir
kungskreise, die repressiven Gesetze gegen eine 
mögliche Ausartung des Wissenschaftlichen im 
öffentlichen Unterrichte aufrecht zu erhalten.

Wie nach diesen Grundsätzen das Univer- 
sifäts-Consistorium reformirt werden könnte, 
glaube ich in meiner Abhandlung über die 
Reform der Universität hinlänglich nuseinan-
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der gesetzt zu haben; auch habe ich darin die 
weiteren Zwecke, welche die Universität nebst 
der Ertheilung des öffentlichen Unterrichtes hat, 
angeführt und dargestellt, wie gleichzeitig auch 
jene erreicht werden könnten.

Verfahren, die schlechte Bleiglasur der 
gewöhnlichen Töpfergeschirre l e i c h t ,  

s c h n e l l  und s i c h e r  zu erkennen.
Vom Med. Pr und Prof. Adolph PI e i s e  hl

Die Klage über schlechte Glasur der gewöhn
lichen Töpfergeschirre ist alt; eben so alt der 
Wunsch, Mittel zu besitzen, die schlechte Be
schaffenheit dieser Glasur leicht, schnell und 
sicher zu erkennen. Der sachkundige Arzt und 
Apotheker wusste sich wohl zu helfen; er nahm 
nämlich das fragliche Geschirr, kochte darin rei
nen Essig, liess ihn erkalten und untersuchte die 
saure Flüssigkeit auf Bleigehalt durch chemische 
Reagentien. Dass diese Methode nur von Sach
verständigen angewendet werden konnte, viel 
Zeit erforderte, und sich nur auf einige wenige 
Geschirre beschränken musste, liegt klar vor 
Augen. Sie kam daher nur sehr selten in Anwen
dung , und nur dann, wenn auf irgend eine Art 
eine bestimmte Veranlassung hiezu gegeben wor
den war.

Mein Beruf als Professor der Chemie an der 
medicinischen Facultät gab mir öfter Veranlassung, 
derartige Geschirre zu untersuchen, und liess 
mich die dringende Nothwendigkeit einer Über
wachung dieses für die menschliche Gesundheit 
so wichtigen Gegenstandes sehr lebhaft fühlen, 
um so mehr, als der grösste Theil der menschli
chen Gesellschaft, das Landvolk, und die armen 
Bewohner der Städte sich der gewöhnlichen Tö
pfergeschirre zur Bereitung und Aufbewahrung 
ihrer Speisen zu bedienen gewohnt und gezwun
gen sind.

Ich werde hierüber an einem ändern Orle 
nächstens umständlicher sprechen, hier will ich 
nur sagen, dass es mir gelang-, ein Verfahren aus- 
zuroitteln, das überall anwendbar ist, jedem 
MarlUrevisor mit Sicherheit lind Beruhigung in 
die Hand gegeben werden kann, das leicht an
wendbar, einfach und wohlfeil und so ziemlich 
zuverlässig ist, ja sogar den grösseren oder 
geringeren Grad der Schädlichkeit der Bleiglasur 
anzeigt.

1095

Es ist längst bekannt, dass die Schwefel
säure mit dem Bleioxyd eine Verbindung eingehe, 
welche, wenn man nicht sagen will im Wasser 
unlöslich, doch sehr schwer auflöslich ist und eine 
schöne weisse Farbe besitzt.

Wenn nun, dachte ich, die schwache Essig
säure im Stande ist, das Bleioxyd aus der 
schlechten Bleiglasur aufzulösen, so muss ja die 
starke Schwefelsäure um so mehr im 
Stande sein, dasselbe zu bewirken, nur mit dem 
Unterschiede, dass das essigsaure Blei im Wasser 
auflöslich ist, und daher erst durch Reagentien in 
der Flüssigkeit gesucht werden muss, während 
das schwefelsaure Bleioxyd unlöslich und w'eiss 
ist, daher unmiltelbar dem Auge sichtbar erschei
nen müsse.

Gedacht, gethan.

S c h  w efel, s ä u r e -

Ich nahm anfangs concentrirtc Schwefelsäure, 
überzeugte mich aber bald, dass sie im verdünn
ten Zustande bessere Dienste leiste, und zwar 
nahm ich I Theil Säure auf (> Theile Wasser, und 
brachte mitleist eines Glasstabes einen Tropfen 
auf irgend eine Stelle der Glasur.

Sehr bald erschien die betröpfle Stelle weiss, 
wenn die Glasur stark bleihaltig war; weniger 
stark weiss bei minderem Bleigehalte, und gar 
keine sichtbare Veränderung erfolgte bei guter 
Beschaffenheit der Glasur.

Ich erhielt im Jahre 1 8-15 52 Stück irdene 
Geschirre , welche amtlich auf dem Töpfer
markte erhoben worden waren, zur chemischen 
Untersuchung.

Nach dem Resultate meiner damaligen Unter
suchung wurden sie der Hauptsache nach in 3 Ab- 
Iheiiungen gebrach t:

A J T a d e l l o s  waren 10 Stücke, welche an 
die Essigsäure kein Blei abgaben;

BJ schwach bleihaltig wurde der Essig 
in 21 Stücken;

C)  stark bleihaltig war der Essig in den 
übrigen 21 Stücken geworden.

Da ich diese Geschirre im chemischen Labora
torium noch immer aufbewahre, so griff ich wie
der nach ihnen, um das neue Verfahren an ihnen 
gleich zu versuchen-

Die 10 Stücke, weiche 1845 als gul und 
brauchbar erklärt wurden, erlitten auch 
durch die Schwefelsäure keine sichtbare 
V eränd erung.
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Die 21 Geschirre, welche den reinen Essig 
nur s c h w a c h  b l e i h a l t i g  machten, wurden 
durch die aufgetropfle verdünnte Schwefelsäure 
grösstentheils nur schwach verändert; es ent
stand nämlich nur ein Anflug eines weisslichen 
Überzuges; bei einigen erfolgte durch die Schwe
felsäure keine sichtbare Veränderung.

Jene 2! S tücke , welche durch die rein ver
dünnte Essigsäure s t a r k  a n g e g r i f f e n  worden 
waren, wurden auch durch die kalte Schwefel
säure stark angegriffen: die bestrichene Stelle 
erschien nämlich in kurzer Zeit w e i s s  über
zogen, es w ar schwefelsaures Bleioxyd entstan
den. Jedoch zeigten sich auch hier Abstufungen, 
entsprechend der leichteren oder schwereren Lös
lichkeit des Bleioxydes in der Glasur.

Da jedoch bei der Reaclion der Schwefel
säure noch einige Zweifel gehegt werden könnten, 
so griff ich nach der

Salzsäure,  
um eine noch zuverlässigere Reaction zu gewinnen.

Um auch hier Einwendungen im Vorhinein zu 
beseitigen, wurde auch hier verdünnte Salz
säure der Pharmacopöe genommen, und wie hei 
der Schwefelsäure mit einem Glasslabe Tropfen 
aufgetragen.

Die g u t e n  10 Stücke blieben auch durch die 
Salzsäure u u  v e r ä  i idor t .

Bei den s c h w a c h  bl ei hä  1 l i g e  n 21 Stüc
ken trat die Reaction ebenfalls schwächer hervor, 
indem die bestrichenen Stellen mit einem weissen 
Anfluge sich bedeckten; jedoch wurden auch hier 
wieder Abstufungen sichtbar, die grösstentheils 
mit den Resultaten der früheren Versuche iiber- 
eiristimmten; nur hie und da traten Ausnahmen 
ein,  wo die Reaction theils schwächer, theils 
stärker hervortrat,  als bei den früheren Versuchen.

Eben so zeigten sich die Reactionen bei den 
21 Stücken, deren Glasur den Essig s t a r k  
b l e i h a l t i g  machte. In den meisten Fällen ent
stand auf den bestrichenen Stellen ein starker 
weisser Überzug- Doch kamen auch hier Fälle 
v o r ,  wo die Reaction mit Salzsäure weniger ent
schieden auftrat, als mit der Essigsäure.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass die 
Erscheinung des w e i s s e n  Überzuges (des Blei
chlorides, des salzsauren Bleioxydes der älteren 
Ansicht) mit der Salzsäure zuverlässlicher ist, 
als mit der Schwefelsäure, daher der Salzsäure 
der Vorzug einer grösseren Empfindlichkeit und 
Sicherheit vor der Schwefelsäure zugeslanden
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werden muss. Hiezu kommt noch der wichtige 
Umstand, dass die Salzsäure auf die etwa noch 
vorhandenen übrigen Metalloxyde, als: Eisen
oxyd, Kupferoxyd, (von denen letzteres auch 
nachtheilig auf die Gesundheit einwirkt) nicht 
reagirt ,  da sie leicht lösliche Verbindungen mit 
ihnen eingeht; während die Schwefelsäure mit die
sen beiden Oxyden Salze bildet, welche im wasser- 
losen Zustande ebenfalls als weisse Masse erschei
nen, daher leicht tauschen könnten, was bei der 
Salzsäure nicht zu befürchten ist.

Die untersuchten 52 Stück Geschirre waren 
auf die mannigfaltigste Weise gefärbt, in ver
schiedenen Abstufungen, braun, vom lichtesten 
bis zum dunkelbraunen; gelb, ebenfalls sehr ver
schieden; gelbroth; gelbbraun; gelblich weiss; 
bunt; marmorirt.

Gelblich weiss waren 6Stücke, welche durch 
Schwefelsäure und Salzsäure keine sichtbare Ver
änderung erlitten.

3 Stücke standen in der e r s t e n  Categone, 
waren also als g u t  erkannt worden, und insofern 
war die negative Reaction angemessen; aber es 
waren auch 3 Stücke darunter,  welche früher 
als s t a r k  b l e i h a l t i g  befunden wurden, und 
liier waren die letzten Reactionen mit der früheren 
im Widerspruche.

Um diesen Widerspruch zu lösen, wurde Hy- 
d r o t h i o n - A m m o n i a k in Anwendung gebrachl.

Die früher gut befundenen 3 Stücke erlitten auch 
durch h y d r o t h i o n s a u r e s  A m m o n i a k  keine 
sichtbare Veränderung, wohl aber die 3 übrigen 
Stücke, bei denen die mit dem Reagens betropften 
Stellen in Kurzem s c h w a r z  wurden. Bei einem 
färbte sich der grösste Theil der übrigen unbe
rührt gebliebenen Oberfläche schwarzbraun , hei 
den ändern nur braun durch die Verflüchtigung 
des Reagens.

Wenn nun auch nicht behauptet werden kann, 
dass wir in der Schwefelsäure und vorzüglich 
in der Salzsäure Mitlel haben, a l l e  der mensch
lichen Gesundheit durch ihren löslichen Blei
gehalt nachtheilig werdenden Töpfergeschirre 
mit Leichtigkeit und Zuverlässigkeit zu erkennen, 
so geht aus den angeführten Versuchen doch so 
viel hervor,  dass d i e j e n i g e n  mit Bleiglasur 
versehenen Töpfergeschirre, welche durch mässig 
verdünnte Schwefelsäure ( I Gewichtstheil Säure 
mit 6 Theilen Wasser) und verdünnte Salzsäure 
an den bestrichenen Stellen stark w e i s s  werden, 
als g e s u n d h e i  t s s c h ä d l i c h  zu erklären sind.
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Geben bei der weissen Glasur die Schwefelsäure 
und die Salzsäure keine entscheidende Reaction, so 
bringe man einen Tropfen Hydrolhion-Anunoniak 
(.Spiritus Bet/uini in den Apotheken) auf diese Gla
sur; wird sie schwarz oder schwarzgrau, so ist sie 
verwerflich, bleibt die Farbe unverändert, so ist 
sie gut, färbt sie sich nur ganz unbedeutend und
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sehr schwach grünlich,  so ist ein solches Ge
schirr zum Verkaufe noch zulässig.

Die Marktaufseher hätten demnach Mittel in 
den Händen, die stark bleihaltigen Geschirre zu 
erkennen und von den übrigen auszuscheiden. 
Dass der Gebrauch derselben als Kochgeschirre 
nicht zu gestalten sei, versieht sicli von selbst-

1100

2.
Auszüge aus in- und ausländischen Zeitschriften und fremden 

W erken .
-

A. I ’ a t H o t o s i s c l i c  Anatomie.
Über die Beziehung der Musculi infracostales zu 

pleuritischen Exsudaten. Von B a r d e l e b e n .  — Verf. 
spricht die Thatsache aus ,  dass diese Muskeln liberal!, 
wo längere Zeit hindurch ein die Athembewegungen e r 
schwerender Krankheitszustand bestanden ha t,  hyper
trophisch gefunden werden. Ain s tä rksten  entwickelt 
fand er diese Hypertrophie in der Leiche eines Man
nes,  welcher am Hydrothorax zu Grunde gegangen 
w a r ,  wo die Muskeln an den Seitenwandungen des 
Thorax eine beinahe 3 Linien dicke Schichte bildeten, 
welche die Kippen von inuenher in der Art überdeckte,  
dass nur das vordere und hintere Ende derselben g e 
sellen wurde. Aus diesen Beobachtungen erk lär t  sicli 
die Annahme einer Entwicklung von Muskelfasern in 
pleuritischen Exsudaten als fälsch. Es sind nämlich 
Fälle beschrieben w o rd e n , in denen man aus dem 
uiusculösen Ansehen von festen Exsudaten schloss, es 
habe eine Umwandlung des Exsudates in Muskelsub
stanz Statt gefunden. Hierin täuschte man sich jedoch, 
wie Verf. nachweist ,  indem man, das erwähnte Ver- 
hällniss der Muse, infracostales nicht berücksichtigend, 
die verdickte Pleura gewöhnlich aus dem Thorax hart  
an den Hippen lierausschnilt, und sodann in dem zu r  
microscopisclien Untersuchung abgesclmittenen Stücke 
die schönsten quergestreiften Primitivbüudel fand. 
( Archiv für pathologische Anatom ie , und Medicinisch- 
chirurgische Zeitung. 1848 . Nr. 3 0 .)  M e y r .

Über Ateleclusis pulmonum Neugeborner. Von B e rg .
Nach dem Verf. gibt es zwei verschiedene Formen 

der. Atelectasis der Lungen. Die erstere  beruht darauf, 
dass die Lungen zellen nicht von der Luft ausgedehnt 
sind , ohne dass aber diese Impermeabilität einer m e
chanischen Verscbiiessung der Luftwege durch k ra n k 
hafte Produete zuzusclireiben sei. Daher bieten bei 
dieser Form die Lungen immer ein viel geringeres 
Volumen da r ,  als normale oder mit krankhaften Pro 
ducteu angefüllte Lungen, und cs lässt sich durch 
künstliches Aufblasen das normale Aussehen und Volu
men so ziemlich herstellen. Diese in einem Stehenblei
ben der Lunge auf dem Fötalzustande beruhende Form 
der Atelectasis nennt der Verf. die primäre, zum Unter

schiede von der zweiten Form, der secundären, wenn 
nicht öfter, so doch sicher eben so oft vorkoinmenden, 
welche er iu einer vorhergehenden Bronchitis der feinsten 
Verästlungen mit Productsetzung und Eiterung begrün
det ausieht. Alan findet nämlich öfters eine grössere  
oder geringere Anzahl Lobuli, welche dein Äusseren 
nach der Atelectasis vollkommen gleichen, und auch 
mehr oder weniger durch Lulteinblasen angefüMl w e r 
den können, bei denen es sche in t ,  als wenn duieli 
die Produete einer partiellen Bronchitis die Durch 
gäugigkeit der feinsten Bronchialästc aufgehoben, 
die in den Lungenzellen enthaltene Luit allmä- 
lig ausgeleert worden, und, da keine neue Luft ein 
dringen konnte,  die Zellen zusammengesunken wären. 
Dauert ein solcher Zustand länger,  so können sicli 
aus demselben andere pathisehe Processe entwickeln. 
fSvenska Lakai e Siillskapet nya Handlingar 1 8 4 6  
in O p p e n h e i m ’s Zeitschrift. 1848. Juni.)

S t e l l  w  ii g.

Zur pathologischen Anatomie der Nieren. Von 
G a i r d n e r  (Forts .)  — 1. E x s u d a t i o n  in E i t e r  
f o r m  i n n e r h a l b  d e r  11 a r n c a n ä l c h e n .  Das Vor 
kommen von Ablagerungen, welche alle Charactere des 
Eiters haben, in die Corticalsubstanz, ist  nielil unge
wöhnlich. Ihre gewöhnliche Form ist die kleiner Ab 
scesse, welche die Grösse einer Erbse nicht überschrei 
len ,  oft noch viel kleiner, confluirend und uure- 
gelmässig durch die Corticalsubstanz zerstreut  sind. 
Sie sind gewöhnlich von mehr oder weniger dunkler 
Gefässröthe umgeben; diese ist aber auf einen sclinia 
len Rand um das Deposit beschränkt,  die übrigen Par
tien der Corticalsubstanz sind entweder normal oder 
blässer als gewöhnlich. Die Bildung von Abscessen, 
welelie eine deutliche auskleidende Membran haben, 
oder von verdichtetem Gewebe umgeben sind, ist  in 
den Nieren sehr selten. 2. E x s u d a t i o n  i n d i e  AIa I 
p i g l i i s c l i e n  K ö r p e r c h e n ,  l u d e n  Capseln dieser 
Körperchen findet man auch bisweilen die granulöse 
(aibuminöse) Form der Exsudalion, welche in den Harn 
röhrchen so häufig vorkommt. Wenn sie in grösser 
Quantität vorkommt, so werden die Gefässe meistens 
comprimirt und schrumpfen ein. Wo die Alenge ge-



r inger ist,  hängt sie häufig dem Innern der Capsel 
und dem Aussei 11 der Gefässbiindel an, Die Exsudation 
an dieser Stelle ist gewöhnlich von einer ähnlichen 
innerhalb der Harnrölirchen begleitet. Verf. fand J o h n 
s o n s  Angabe bestätigt, dass die Exsudation innerhalb 
der Canälchen oft in grösser Ausdehnung vorkommt, 
ohne dass die Malpighischen Körperchen ergriffen 
wären. 3. E x s u d a t i o n  in d a s  In t e r - T u b u l a  r- 
G e w e b e .  Wo die ö h l ig - allmminöse Exsudation in 
geringer Quantität ist,  scheint sie oft olme bestimmte 
Beziehung zu den Harnrölirchen vertlieilt  zu sein; wo 
sie in grösser Quantität besteht,  erscheint sie in dem 
areoiareu Zwischengewebe. In jenen Nieren, welche 
der Sitz fester,  undurchsichtiger Granulationen sind, 
scheint auch die abgelagerte Masse jeden leeren Raum 
auszufiillen, oder das Gewebe durchbrochen zu haben. 
Es ist jedoch sehr s c h w e r , in allen diesen Fällen ge 
nau die Anordnung zu bestimmen. 4. S t e l l e n w e i s e  
V e r  t h e i l u n g  d e r  ö h I i g  -  a 1b u m i i i  Ös e  n E x s u 
d a t e  Beim Entfernen der Capsel von der Oberfläche 
der Nieren trifft man bisweilen uuregelmässige Stel 
len von blässerer Farbe als das übrige Organ a n , die 
manchmal über die Oberfläche erhaben, manchmal de- 
priinirt erscheinen. Sie sind genau begränzt,  und oft 
von einem deutlich ausgesprochenen rosenrothen Hofe 
umgeben Diese Stellen dringen in die Corticalsub- 
s tanz und bisweilen selbst eine Strecke in die Pvra 
miden hinein. Der gefässreiche Hof, welcher sie u m 
gibt,  breitet sich in jeder Richtung aus,  und besteht 
aus stark iujicirten Malpighischen Körperchen und 
Capillaren. Die Farbe dieser Stellen variirt vom Grau- 
gelblicheu bis zum Gelben ; sie sind von fester Con- 
sistenz. Mieroscopisch untersucht zeigen sie eine 
grosse Menge Exsudat von der Molecular bis zur  Gra- 
nularform. In einigen Fällen sind die Harnröhrohen 
mit Exsudat gefüllt, in ändern grossentheils obliterirt. 
Jene Partien der N iere,  wo kein Exsudat bestellt, ze i
gen sich normal. Der Ursprung dieser Exsudation ist 
noch unbekannt;  Verf. beobachtete sie in Verbindung 
mit Fieber, mit Piierperalconvulsioneii, mit Erysipel, 
Blödsinn und einigen ändern Fällen. (Monthlg Journal 
1848. Ju n e .) Me y r .

IS. Paedlatrik.
Übet die Kopfblutgeschwulst ( Kephalaeinutoin)  der 

Neugebornen. Von T r o u s s e a u .  — Vor Allem wird 
in diesem Aufsätze (einem clinisclien Vortrag jenes be 
rühmten Kinderarztes) aufmerksam gemacht auf den 
hart  anziifühlenden knöchernen Band des Trombus, der 
oft zu der Täuschung Anlass g ib t , als hätte ein Kno- 
eheueiinlrnck Statt  gefunden, besonders wenn die Geburt 
des Kindes mit der Zange zu Ende gebracht werden 
musste. Es wird  aut die bekannten Ausgänge dieser 
Biutansammlmig zwischen Knochenhaut und Schädel
knochen hingewiesen, und als ein mindestens nicht 
unschädliches, wenn nicht heilsames Heilverfahren die 
Puuclion dieser Geschwulst mit nachfolgender Compres- 
sion, um das Eindringen von Luft zu verhüten, em
pfohlen. Zu diesem Ende soll die Geschwulst mit einem
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Bistouri aufgestochen, der Inhalt mit Hintanhaltung jeden 
möglichen Lufteintrittes ausgedrückt,  und sodann Heft- 
pflasterstreifen angelegt werden, welche von einer Wange 
zur ändern gehen, und sich über der Geschwulst k re u 
zen. Zuletzt wird ein etwas breiterer Streifen um alle 
Enden der sich kreuzenden Streifen in einer Zirkeltour 
um die Stirne und das Hinterhaupt gelegt,  und so der 
Verband festgehalten. So wird der Lufteintritt und des
sen Folgen, E ite rung ,  Necrose,  Brand hintangehalten, 
und hinnen 8 —10 Tagen ist Alles geheilt. (Ob aber bei 
diesem Verfahren das Verhältniss der Heilungen ein 
besseres wird, als wenn die Geschwulst der Naturhilfe 
überlassen bleibt, ist sehr zweifelhaft. Ref.) (Journal 
für Kinderkrankheiten 4 8 4 8 . Mai )  S t e i l w a g .

Die Bedeutung der Thränen als prognostisches Z e i
chen bei kranken Kindern. Von D e m s e l b e n .  — 
T r o u s s e a u  hält das Weinen kranker  Kinder für ein 
Zeichen, dass die Krankheit  eine nicht sehr bedenkliche 
sei, und tr i t t  es im Verlaufe schwerer Leiden auf, dass die 
Krankheit sich zu r  Heilung kehre. Vieljährige Erfahrung 
hat ihn nämlich gelehrt,  dass Kinder, wenn sie sehr 
viel leiden, oder sehr krank sind, selten weinen, so n 
dern vielmehr mit trocknen Augen, still, mürrisch und 
widerwillig daliegen, ja selbst Operationen ertragen, 
olme zu weinen, obwohl jammernd und schreiend; 
besonders gilt  dieses von 1—2jährigen Kindern. Hört 
daher ein krankes Kind auf zu weinen, so ist  dieses 
ein Zeichen, dass die Krankheit  einen e rns tem  Character 
aunehme. Dass es Ausnahmen g e b e , besonders, da es 
Kinder gibt,  die nie weinen, versteht sich von selbst. 
(Journ. f. K inderkraukh. 1 8 4 8 , Mai )  S t e i l w a g .

Über das Asthm a der Kinder. Von B e r g .  — Der 
Verf. fasst unter diesen Nahmen alle Krankheitsfälle 
zusam m en, deren hervorstechendstes Symptom von 
einem Krampf im Larynx, Laryngospasmus herzurühren 
scheint. Erbedeute t,  dass in den von ihm beobachteten 
zahlreichen Fällen die Erstickungsanfälle gewöhnlich 
nur während des Verlaufs anderer Krankheiten vorka
men, dass es daher einseitig sei, wenn man hei Nicht
beachtung der mannigfaltigen Reflexactionen, zu welchen 
das leicht bewegliche Nervensystem des Kindes Anlass 
geben kann, immer ein und dasselbe organische Leiden 
als Ausgangspuuct der Krankheit  ausehen will. Er be
merkt, dass, wollte man diese unter dem Namen Atshma 
zusanuueugestellteu Leiden bloss nach den Leichen
öffnungen und allein nach pathologisch-anatomischen 
Gründen rubriciren, man sie sämintlich unter  die Rubrik 
Hyperaemia pulmonum  bringen müsste. Unter 9 mitge- 
theilten Fällen w ar  dieselbe begleitet 6mal von capillä- 
rem Bluterguss unter  die P leura , f inal von Blutüber 
füllung der Leber, önial von Hyperämie der Milz, 
3mal von der des rechten Herzens, 4mal von der der 
Nieren, 2mal von der der grossen Gefässe der Brust 
und des Darmcanals. In einem Falle war wirkliche Apo
plexia pulm onum , und in einem ändern Apoplexia der 
Adergeflechte des Hirnes vorhanden. Sechsmal w ar  in 
diesen Fällen die Thymus deutlich hypertrophirt,  und 
in 3 Fällen davon w ar  ausserdem eine Blutüberfüllung, 
in 2 Fällen ein vermehrter  Luftgehalt d e rkDriise, und
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in Einem Zusammendrückung: der Luftröhre durch die 
Drüse vorhanden. In einer Reihe von 12 ändern Fällen 
fand der Verf. ämal nur Hyperämie der Thymus, 6mal 
aber nebst der Hyperämie und aussergewöhnliclien Saf
tigkeit ein mehr oder weniger vermehrtes Volumen; 
in einem Falle drückte ein Tuberkel auf den Zwerch
fellnerven ; in einem ändern w ar  Stenosis laryngis vorhan
den, und in 2 Fällen fand sich ein Geschwür und Fisteln 
im Larynx vor. In vielen Fällen fand der Verf. auch eine 
unvollständige Ausdehnung der Lungen, einen Zustand, 
der überhaupt sehr  häufig m:t Ateiectasis vorkommt. 
Auch Pneumonie, Bronchitis und Emphysem der Lungen 
war nicht selten dabei. In Privathäusern fand der Verf. 
bei seh r  fetten Kindern, die plötzlich verstorben waren, 
öfters eine Art von Hypertrophie des Gehirns, verbun
den mit einer solchen der Thymus, der  mesenterischen, 
P e y e r s e h e n  Drüsen und Follikel im Dickdarm. Aus 
diesen am Leichentische gemachten Beobachtungen e r 
gibt sicli schon, dass sich den asthmatischen Anfällen 
der Kinder durchaus keine constante anatomische Ver
änderung als zu Grunde liegend unterschieben lässt. 
Die Häufigkeit der Hypertrophie der Thymusdrüse bei 
Kindern, die an solchen asthmatischen Anfällen starben, 
lässt freilich mit Grund auf einen innigen Zusammen
hang zwischen dieser Hypertrophie und den E rst ickungs
anfällen schliessen , allein als allgemeine Begel kann 
man diesen Zusammenhang nicht anerkennen, denn es 
kamen dem Verf. 2 Fälle vo r ,  wo die Thymus sogar 
atrophisch, und ein dr i t te r ,  wo sie normal wa r ,  wo 
also andere Ursachen im Spiele sein mussten. Ja wenn 
man die Erscheinnngen bei der Leichenöffnung näher 
untersucht, sie mit den Symptomen und dem Krankheits
verlauf zusammenstellt , und die primären Afl'ectionen 
von den secundären unterscheidet, so findet man leicht, 
dass die in den Lungen und übrigen Organen, selbst 
der Thymus Vorgefundene Blutüberfüllung nicht eine 
primäre, sondern secundäre Erscheinung, nur  die Folge 
der Erstickuugsanfälle sei. Auch die Pneumonie, Bron
chitis und das Emphysem kann man nur als Complica- 
tionen oder als zufällig wirkende Ursachen betrachten. 
Als das Wesentliche in der Krankheit betrachtet nun der 
Verf. die dem Kinde eigene Nervenreizbarkeit. Das 
animale Lehen steht nämlich während der ersten Kind 
heil vorzugsweise unter der Herrschaft des Spinal- 
systems, und die meisten Äusserungen des Lebens in 
dieser Lebensperiode sind Acte der refleXQljiotorischen 
Nerventhätigkait.  Steht also das früheste kindesalter 
im normalen Zustand unter dem Einflüsse dieser Ner
v e n tä t ig k e i t ,  ist es zu wundern, wenn krankhafte 
Beize, wo immer sie liegen, von welchem Grade und 
welcher Beschaffenheit sie sind, krankhafte lieflex- 
thätigkeiten in den Athmungswerkzeugen hervorrufen 
können? Dass dieses der  Fall se i ,  dass nachweisbare 
und mit unseni Mitteln nicht nachweisbare krankhafte 
Veränderungen der verschiedensten Art einen Krampf 
der Stimmritze herbeiführen können, ist aus der Er
fahrung erwiesen. Es scheint, als ob Knaben mehr dis- 
ponirt wären als Mädchen. — Die Erstickungsanfälle 
treten häufiger bei Nacht, als bei Tag auf. — Bei der
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Behandlung ist natürlich vor Allem die lndicatio vitalis 
zu erfüllen, und die Erstickungsanfälle zu beseitigen. 
Zu dem Ende bläst man dem Kinde öfters plötzlich in 
das Gesicht, besprengt Gesicht und Brust desselben 
mit  kaltem Wasser, und nimmt allerlei Bewegungen mit 
demselben vor, um die Respiration zu beleben. W äh
rend dem wird ein warmes Bad b e re i te t , das Kind ge 
badet und öfters herausgeuommen, und wieder kalt  
besprengt. Kann es schlucken, so erhält es ein Brech
mittel , am besten aus V2— 3/s  Gran schvvefelsaurem 
Kupfer, man gibt ein Clystier, und hei starken Kindern 
kann man auch wohl eiuen Blutegel auf die Brust über 
den Stamm der Art. mummaria interna setzen. Später 
kann man krampfwidrige Mittel, Zinkoxyd, Brechwur- 
zelwein mit Liq. ammon. anwenden. Ist der Anfall vor
über, so muss man die Ursache der Anfälle zu ergrün 
den und die Behandlung denigeiiiäss einzuleiten trach
ten. Mittel anzuvvenden, welche die Thymus verkleinern 
sollen, hält der Verf. fiir nicht gerathen, indem sie den 
Organismus sta rk  angreifen, und anderseits eine Hyper
trophie der Thymus iin Lebenden trotz  der Percussion 
und Auscultation hei so kleinen Kindern sehr  schwierig 
zu ermitteln ist. Es gibt nämlich viele Fälle, wo sich 
das Vorhandensein einer sehr  vergrösserten Thymus 
durchaus durch kein physicalischesZeichen zu erkennen 
gibt,  während in ändern Fällen eine luberculöse Infil
tration der Bronchialdrüsen oder vorderen Lungenräu- 
der glauben machen kann, dass eine Hypertrophie der 
Thymus vorhanden sei. Man muss, ehe mau zu solchen 
die Thymus verkleinernden Mitteln schreitet,  daher die 
Diagnose mit der grössten Vorsicht feststelleu. W a 
schungen mit Judlösungen scheinen zum fraglichen 
Zvvecke noch am geeignetsten. — Schliesslich macht 
der Verf. noch aufm erksam , dass es fiir Gerichtsärzle 
von der grössten Wichtigkeit sei ,  den Verlauf dieser 
Krankheit und die Ergebnisse der Leichenöffnungen 
genau zu kennen und immer vor Augen zu haben, 
denn solche Erstickungsanfälle treten gewöhnlich hei 
N ach tau f ,  und es kann geschehen, dass ein daran zu 
Grunde gegangenes Kind im Bette der Mutter oder 
Amine geschlafen hatte ,  wo dann vor Gericht leicht 
Zweifel über die Natürlichkeit des Todes eintreten 
könnten. Der Gerichtsarzt muss in solchen Fällen wohl 
bedenken, dass alle Erscheinungen des Erstickungs
todes in der Leiche vorhanden sein können, und dass 
die Thymus ganz normal, ja selbst verkleinert sein, 
und doch der Tod durch einen solchen Krampf der 
Stimmritze herheigeführt sein könne. (Svenska Liikare  
Sällskapet ngäH am ltingar 1 8 4 0 ,  und O p p e n h e i m ' s  
Zeitschrift 18 4 8 , J u n i.)  S t e l l w e g .

Über die Gelbsucht der Neugeborene  Von H e r v i e  11 x. 
— Aus der Beobachtung von 45 Fällen suchte Verf. ge 
nauere Ansichten über diese Krankheit aufzustellen. 
Er verwirft die verschiedenen Eintheilungen der Krank
heit und stellt bloss eine Form auf, welche immer wä h 
rend des ersten Monates erscheint, und dieselben Sym
ptome und krankhaften Veränderungen zeigt. Er be
kämpft L e g e  r ’s Meinung, dass die Verhärtung des 
Zellgewebes immer von Gelbsucht begleitet sei, denn in
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90 Fällen dieser Krankheit kam die Gelbsucht bloss 
31mal vor, und in 45 Fällen von Gelbsucht war die Ver
härtung des Zellgewebes bloss 31mal zu beobachten. 
Verf. läugnet auch, dass die Enteritis  eine Ursache die
ser  oder anderer Krankheiten dieses Alters is t ,  wohl 
aber eine gewöhnliche Complicalion. Er betrachtet fer
ner den Anschoppungs- oder Entzfindungszustand der 
Ueber nur als Epiphenomenon, keineswegs immer mit 
der gelben Färbung der Haut verbunden. Der Icterus 
ents teht durch Störungen der Functionen dieses Organs 
bei seinem Übergange von einem Organe der Blutbildung 
zu einem der Gallensecretion. Seine anatomischen Un
tersuchungen führten ihn zum Schlüsse: 1. Dass alle 
organischen Gewebe in verschiedenem Grade zur icte- 
rischen Effusion geneigt sind. 2. Die Intensität der Fär
bung dieser Gewebe steht in geradem Verhältnisse zu 
ihrem Gefässreichthume. Nicht bloss die serösen und 
Schleimhäute waren gefärbt, sondern auch die von 
ihnen abgesonderten Flüssigkeiten. Der Gallenapparat 
w ar dieselben Veränderungen eingegangen, wie bei 
Scleroma oder Enteritis ,  aber weder die Gallengänge 
noch die Umbilicalvenen holen Zeichen von Entzündung 
dar. Die von B i l l a r d  beschriebenen gelben Stellen im 
Parenchym der Nieren waren von zweifacher Art,  die 
einen durch icterische Effusion entstanden, die ändern 
von hellerer Farbe ohne Verbindung mit derselben. 
Der Bespirationsapparat zeigte deutliche Spuren von 
Färbung, das Nervensystem und insbesondere das Gehirn 
w ar  iu 31 Fällen intensiv gefärbt. Die Hautfarbe ist 
öfters durch den coexisliren'den Gefässreichthum in 
Kupfer- oder Orangefarbe modificirt. Die Conjunctiva, 
die Schleimhaut des Zahnfleisches und die der untern 
Zuligenfläche sind immer gefärbt. Verf. entdeckte die 
färbende Materie nie im Harne. Die Krankheit beginnt 
am 2. oder 3. Tage nach der Gehurt in der Conjunctiva, 
vollendet ihren Verlauf in 6 oder 7, höchstens 15 Tagen, 
entstellt selten nach dem 20.,  nie nach dem 30. Tage. 
Ihre Complicatiouen, von denen allein Gefahr droht, 
sind immer nur zufällig. Iu den 45 Fällen war die 
Krankheit 31mal mit Scleroin, 15mal mit Enteritis, 
5inal mit Soor, 2mal mit Pneumonie,  lOmal mit Oph
thalmoblennorrhoe complicirt. Verf. glaubt, dass man 
einen Eall von Icterus neonat, bloss den Heilkräften der  
Natur überlassen könne. ( L ’Union medicale 1 8 4 7 , und 
Monllily Journal 184S, Ju n i.)  M e y  r.

Über die Cholera der Kinder. Von B e r g .  Die 
Cholera der Kinder st immt ganz mit jener hei Erwach
senen überein. .Man findet in den Leichen der an dieser 
Krankheit verstorbenen Kinder dieselben Erscheinungen, 
als in den Leichen Erwachsener, welche am Brech
durchfälle zu Grunde gegangen waren. Das Blut ist 
ebenfalls dickflüssig, dunkel gefärbt, das Gehirn mit 
Blut überfüllt,  die Venen des Unterleibes von Blut 
strotzend, die serösen Häute ganz klebrig, die Li e b e r -  
k ü h n  scheu Drüsen, so wie die Drüsen des Dickdarms 
von dem Epithellum enlhlösst. Die Erscheinungen der 
Krankheit scheinen dem Verfasser auf einer plötzlichen 
und weit verbreiteten Ahhäutuiig der Oberbaut des 
Darmcanals, die wahrscheinlich durch eine vorange- 
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gangene Blutveränderung bedingt w ird ,  zu beruhen. 
Bedenkt mau nämlich, welche grossartigen Wirkungen 
eine durch Verbrennung oder Krankheit verursachte, 
plötzliche, weit verbreite te Abtrennung,der Epidermis 
der äussern Haut in dem Nervensystem , den Kreis
laufs und Allmiungsorganen hervorbringt,  so wird es 
nicht schwer einleuchten, dass eine Ablösung der Ober
haut der Darmschleimhaut ebenfalls die grössten S tö 
rungen hervorbringen müsse. Die in solchen Fällen 
gewöhnlich vorfindige Verdünnung oder Erweichung 
der Schleimhaut wird durch diese Abtrennung des Epi- 
theliums leicht erklärlich, indem die Schleimhaut durch 
diese Ablösung ihres Schutzes beraubt wird. Die 
Blutüberfüllung, welche man dabei in der  Schleimhaut 
seihst, öfter aber in dem submucösen Zellgewebe findet, 
geht der Ablösung entweder voraus ,  oder sie ist eine 
Folge derselben. Diese Blutüberfüllung ist  es w a h r 
scheinlich, welche die Franzosen veranlasste, die Krank
heit als Gastroenteritis zu betrachten. — Die Cholera 
der Kinder ist keineswegs eine so seltene Krankheit 
in Europa, in Stockholm kommt sie in ihrer  wilderen 
und schw erem  Form ziemlich häufig, mitunter sogar 
gleichsam epidemisch vor. Sie tr i t t  im dortigen Kinder
spital nicht selten, besonders bei solchen Kindern auf, 
die man der Syphilis verdächtig hält, und wegen Furcht 
vor Ansteckung der Amme künstlich nährt. Auch Kr u 
k e n  h e r  g’s und B a c h m a n u ’s Apoplexia venosa und 
O l l e n  r o t  h’s Paralysis des Speisecanais stimmt der 
Beschreibung nach ganz mit den Erscheinungen der 
von amerikanischen Ärzten Cholera, und von C o p  e- 
l anr l  Cholerafieber der Kinder benannten Krankheit 
überein. — Die Behandlung der cholerakranken Kinder 
bestand darin, dass ihnen weder die Brust gereicht, 
noch irgend eine andere Nahrung verabreicht,  zur Stil
lung ihres Durstes nur W asser oder ein dünnes Salep- 
decoct angewendet wurde. Ferner wurden Senfteige 
und warme Umschläge auf den Leib gelegt, warme 
Bäder gegeben, und innerlich eine Emulsion von Rici
nus oder Mandelöhl mit Gummischleim angeweudet. 
Gegen das Erbrechen empfiehlt der Verf. caffeelöffel- 
grosse Dosen einer Lösung von crystallisirtem salpeter
saurem Silber,  i Gr. auf 1 Unze Wasser. Ist die Rei
zung des Darmcanals durch den Gebrauch des Ohls 
gemindert w o rd e n , und werden bereits unverdaute 
Stolle ausgeleert ,  so ist das beste Mittel gegen den 
anhaltenden wässerigen DurchfallOpinm, das er anfangs 
in den Leib einreihen, später aber auch inClystieren zu 
2 —4 Tropfen gehen lässt. Allenfalls auftretende, durch 
Schlafsucht sich kundgebende Vergiftung durch Opium 
hat auf die Krankheit keinen schädlichen Einfluss, 
macht hingegen, dass sie eine günstige Wendung 
nimmt. Übrigens kann man diese Vergiftungszufälle 
durch Anwendung des Caffees als Clystier oder Getränk 
immer beherrschen. Es ist hierbei zu bemerken, dass 
die in den Leicheil an Cholera verstorbener Kinder ge
fundenen anatomischen Veränderungen denen sehr 
ähnlich sind, welche man in den Cadavern von Kindern 
findet, welche an Opiumvergiftung zu Grunde gegangen 
sind. Man wollte daraus auf die Unzweckmässigkeit
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des Gebrauchs des Opiums gegen jeueKrankheit  schlies
sen. Diess geschieht aber mit Unrecht, denn der Verf. 
fand, dass in den Fällen, wo kein Opium in Anwendung 
gezogen worden wa r ,  die Erscheinungen eben solche 
waren, wie in den Fällen, wo man gegen die Cholera 
Opium angewendet hatte. (Svenska Läkare Siillskapet 
nya llandlingar 1846, und 0 p p e n h  e itn 's  Zeitschrift 
18 4 S , J u n i.)  S t e i l w a g .
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C’. (.'liirui'gie.
E in  Verfahren zur Ausziehung von Blutgerinnseln 

aus der Blase. Von M e r c i e r .  — Der Verf. führt einen 
dicken elastischen oder unelastischen Catheter in die 
Blase, um dem Blute einen Ausweg zu verschaffet], 
und wenn e r  m erk t ,  dass sich die Röhre durch ge
stocktes Blut verstopft  habe,  bringt er in deren Lich
tung eine dünne und biegsame Sonde, deren Ende mit 
einem rundlichen Knopfe versehen i s t ,  welcher die 
Lichtung des Calheters nicht ganz ausfüllt. Durch 
diese Sonde wird das in dem Catheter befindliche 
Blutgerinnsel z e rd rü c k t ,  und dringt zwischen dem 
Knopfe der Sonde und der Wandung des Calheters 
vor den Knopf, so dass es ,  wenn die Sonde ausgezo- 
gen w ird ,  durch den Knopf zu Tage gefördert  wird. 
Besser ist es noch, den Knopf bis zu dem in der Blase 
befindlichen Ende des Calheters zu führen, und zuzu
w a r ten ,  bis ein Theil des Blutgerinnsels in den Ca
theter  durch dessen Seilenlöcher gedrungen i s t ,  um 
dann die Sonde zu rückzuziehen ,  und das Gerinnsel 
nach Aussen zu fördern. Durch dieses Verfahren w e r 
den bedeulende Massen Blutgerinnsel aus der Blase 
entfern t,  besonders ,  wenn der Catheter von Metall 
ist,  indem dann die Sonde sehr  dünn sein kann,  und 
so die Lichtung des Calheters nicht seh r  beengt wird. 
In manchen Fällen kann man auch seh r  zweckmässig 
mit dem obigen Verfahren die Anwendung einer guten 
Saugspr 'tze verbinden. Nun muss man hier einige 
Vorsichtsmaasregeln im steten Angedenken behalten. 
Hauptregel ist e s ,  die Saugspritze nur daun in An
wendung zu  bringen, wenn in der Blase eine Flüssig 
keit  enthalten i s t ,  sonst  legt sich die ßlasenschleiin- 
liaut vor die Mündung des Calheters,  und kann ge
reizt durch die auf sie durch das Saugen ausgeübte 
Reizuug gefährlich e rk ranken ,  ja selbst  neuerliche 
Blutungen können die Folge sein. Man muss da 
her  immer vorläufig eine gewisse Menge W asser ein
spritzen , ehe man die Saugspritze an den Catheter a n 
setzt.  Das Einspritzen muss sehr  langsam und vorsich
tig geschehen,  wenn die Blase ausgedehnt is t ,  mit 
mehr Kraft im entgegengesetzten Falle. Man darf  die 
Saugspritze nur  so lange wirken lassen, als man aus 
der Leichtigkeit ,  mit der der  Stempel dem Zuge folgt, 
mit Sicherheit schliessen kann ,  dass bloss Flüssigkeit  
in die Spritze eindringt. Diese Regel muss man beson
ders zu Ende der Operation wohl im Auge behalten, 
da cs immer sein kann,  dass sich weniger Blut in der 
Harnblase befinde, als man zu glauben berechtiget 
w a r ,  und in solchen Fällen ein fortgesetztes Saugen 
nachtheilige Folgen herbeiführen könnte. Auf diese

Weise wird man wohl in den meisten Fällen sämmt- 
lichc Gerinnsel entfernen können. Sollten die Coagula 
aber so fest sein, dass ein Auflösen und Aiissaugeii 
derselben unmöglich w äre ,  so muss man zu den von 
dem Verf. in seinem W erke über Steinzertrümmerung 
angegebenen doppelläufigen Ausleerungscatheter seine 
Zuflucht nehmen, zu einem Ins trum ente ,  das in so l 
chen Fällen nie im Stiche lassen soll. ( Gazette med. 
de Paris 1848 , Nr. 21 .) S t e l l t o a g .
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W. Stnatsarziicikunde.
Über Entdeckung von verfälschtem M ehlundBrot. A n o 

n y m.  Brotund Mehl, welche Kalk enthalten, brausen hei 
Zusatz von verdünnter Salzsäure auf (nicht sehr m e rk 
bar, wenn die Verfälschung unter  lVe Procent beträgt). 
Die nach dein Aufbrausen filtrirte Flüssigkeit gibt bei 
Zusatz von oxalsaurem Ammoniak einen weissen Nie
derschlag, welcher alle Eigenschaften von Kalk hat. 
Um die Menge des Kalks zu bestimmen, ist es nötliig, 
den präcipitirten oxalsauren Kalk zu calciuiren, den 
Rückstand wieder in verdünnter Salzsäure zu lösen 
und abermals mit oxalsaurem Ammoniak zu präcipiti 
ren. Das aus Mehl, welches 4 %  Kalk enthält, bereitete 
Brot zeigt an der Schnittfläche weisse Puncte. — Bei 
Verfälschung mit Gyps entsteht hei Zusatz von Salz
säure kein Aufbrausen, die Flüssigkeit jedoch gibt mit 
Chlorbarium einen Niederschlag, welcher, gesammelt 
und mit Kohle calcinirl, einen Rückstand bildet, der bei 
Zusatz einer Säure Schwcfelwasserstoflgas entwickelt. 
—  Wenn Mehl mit Kalistärke versetz t  ist ,  so zeigt es, 
in dünnen Lagen unter das Microscop gelegt und mit 
eitler Lösung von Kali befeuchtet, die Körner des Mehls 
unverändert ,  während die der Kalistärke in grosse, 
dünne und durchscheinende Lagen sich ausbreiteu. 
Um den Unterschied noch mehr hervorzuheben, kann 
man die Mixtur mit wenigen Tropfen Jodwasser färben. 
Derselbe Vorgang dient zur  Entdeckung der Kalistärke 
im Brote — Mehl, welches mit Reis- oder Maismehl 
gemischt sein soll, wird unter  einem Strome von Was 
ser  über  einem Siehe geknetet Das W asser ,  welches 
durch das Sieb geht, lässt die Stärke absetzen, welche 
gesammelt,  gewaschen und microscopisch untersucht 
wird. Die eckigen und halbdurchsichtigen Partikeln 
des Reis- und Maisstärkmehls sind leicht zu erkennen.
( Pharmac. Journ. und the Lancet 1848 , Vol. 1. Nr. 23 .)

M e y  r.
Über die Xerfälscliung des Essigs, und die Arten, 

sie zu entdecken. Von Ure.  — Kein Consumtionsartike! 
ist vielleicht der Verfälschung so sehr ausgeselzl,  wie 
der Essig. Die saure aus Malz bereitete Flüssigkeit 
enthält so viel Gluten, dass sie zur Fäulniss sehr geneigt 
w ä r e , würde  nicht dieser schädlichen Veränderung 
durch Zusatz von etwas Schwefelsäure vorgebeugt. 
Es liegt aber gerade hierin eine Quelle der leichten 
Verfälschung, da sich nicht leicht bestimmen lässt,  ob 
die Säure von dem milden Fermente oder von der Mi
neralsäure herrühre. Die Stärke des Essigs kann durch 
die Menge des Alcali, welches eine gegebene Quantität



des e rs tem  sättigen kann, bestimmt werden. Zu diesem 
Zwecke wendet Verf. reines Ammoniakwasser vom spe- 
cifisclien Gewichte 0,992 an ,  von welchem 1000 Mass 
ebenfalls 1000 Mass reinen Essigs nentralisiren. Wenn 
1000 Mass eines ändern Essigs nur 000 Mass des Probe
wassers nentralisiren, so ist dieser Essig um 40 Per
cent unter  der Probe. Man verdampfe 1000 Gewichts- 
tlieile Essig in einem Porccllan- oder Glasgefässe bei 
einer Temperatur von 225° F.,  wäge den Rückstand, 
wasche ihn mit Alcohol von 0,840 aus und filtrire ihn. 
Die Schwefelsäure geht in den Alcohol über,  und kann 
sodann durch Verdampfen des Spiritus und Wägen des 
Rückstandes oder durch Präcipitation mit einem lösli
chen Barytsalze bestimmt werden. Der Kleber wird 
durch Einäscherung bestimmt; die salzigen und alca- 
linischen Theile bleiben noch zurück. Das fixe Alcali ist 
wahrscheinlich Soda, welches vom essigsauren Soda, 
das im Holzessig gewöhnlich zugegen i s t ,  herrührt.  
Die Behandlung des Rückstandes mit Spiritus ist noth- 
wendig ,  um Schwefelsäure und schwefelsauren Kalk, 
welcher oft im Essig vorhanden ist, zu unterscheiden. 
Der schwefelsaure Kalk ist im W'eingeist von der be
nannten Stärke unlöslich. Schwacher Essig wird öfters 
mit Salpeter- oder Salzsäure versetz t.  Erstere  wird 
entdeckt, indem man in den Essig einen oder zwei Tro
pfen schwefelsauren Indigo fallen lässt und Hitze an
wendet ,  worauf die blaue Färbung in eine gelblich
braune übergeht. Um die Salzsäure zu entdecken, wird 
eine Portion Essig destil lir t ,  und in den Recipienten 
einige Tropfen salpetersaures Silber gegeben, worauf 
ein weisser  Niederschlag entsteht.  Der Tendenz zur 
Fäulniss beim Malzessig wird durch Oxydirung des 
Glutens entgegengewirkt.  (P liann. Journal in Ihe L a n 
ce! 184 8 j Vol. I. Xr. 2 1 )  Me y r .

Ober die Abschaffung starker geistiger Getränke. 
Von H y d e c o o p e r .  — Als Eingang malt der Verf. 
mit beredtem Pinsel das liild des schrecklichen Elends, 
das durch die Uberhandnahme des Missbrauches geisti
ger Getränke während der letzen 30 Jahre heraufbe
schworen wurde, und bemerkt,  dass, wenn diese üble 
Gewohnheit fernerhin so in demselben Verhältnisse wie 
die letzten 3 Jahrzehende zunimmt, die holländische 
Nation binnen 50 Jahren rninirt  sein würde. Er bedeu
tet, dass nach ärztlichen Berichten in Europa ein Fünflel 
der Bevölkerung in Folge des Missbrauches geistiger Ge 
tränke dem Grabe zugeführt wird. Die grössten Ver
heerungen hatte dieses Übel in den vereinigten Staaten 
Nordamerikas angerichtet;  es war aber auch Boston, 
von wo die Idee der Abschaffung der geistigen Getränke 
ausging, dort wurde 1820 von Dr. H u m p h r i e  der 
erste  Mässigkeitsverein gebildet, der nun Millionen von 
Mitgliedern über die ganze Erde vertheilt  zählt, ein 
Verein, dessen ungeheurer Erfolg glänzend in die Augen 
springt, wenn man bedenkt, dass in den mittleren und 
nördlichen Provinzen Hollands, welche durch lange 
Zeit ganz unglaubliche Quantitäten Branntwein nach 
Amerika und den übrigen Theilen der Erde aiisführten, 
dieser Gewerbszweig je tz t  ganz darniederliegt. Per 
Verf. gebt nun zu den Schwierigkeiten über,  welche
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der Abschaffung dieser Getränke entgegentre ten, und 
unter  denen Landessitten, Gewohnheiten, das Interesse 
der Erzeuger und Verschleisser genannt sind. Er be
weist  durch Zahlen, dass durch Abschaffung dieser 
Getränke der Landwirlhschaft durchaus kein Verlust 
erwachse, indem nacli v a n  G e n  im Holland bei weitem 
mehr Getreide zu r  Bereitung von Branntwein braucht,  
als es e r z e u g t , und statt  den 700,000 Acres Brannt
wein, welche die letz tem 10 Jahre erzeugt  worden 
waren, 1,157,440 Acres starkes, 3mal so viel gewöhn
liches Bier, und noch 70,248,110 Pfund Brot hätten 
erzeugt werden können. Daraus kann man entnehmen, 
was die Branntweinfabriken an Getreide verbrauchen. 
Manche behaupten, der Genuss des Branntweins sei in 
feuchten Gegenden mit sehr veränderlichem Clittia 
schwer arbeitenden Menschen, den im Felddienste be 
griffenen Soldaten etc. wesentlich nothwendig. Die 
Nichtigkeit dieser Behauptung springt k lar  in die Augen 
bei Berücksichtigung des Berichtes des Sanitätscorps 
der Armee über den Gesundlieitsstand während der 
letzten herbstlichen Manöver. Für 4 Corps der Armee 
waren geistige Getränke verabfolgt w o r d e n , ändern 
dreien nicht. Unter den 4 mit geistigen Getränken 
betheilten Corps halte Nr. 1 und Nr. 2 auf 44, Nr. 3 
auf 29 und Nr. 4 auf 40 Mann einen Kranken, während 
von den 3 (ihrigen nicht bellieiligten Corps das eine 
auf 116, das andere auf 60 und das dritte auf 158 Mann 
einen Erkrankten zählte. Der Mensch bedarf also w e
der zur  Auffrischung seiner Kraft , noch zu Festen des 
Branntweins. Leute, die dem gewohnten Branntwein 
entsagten,  fühlten ailmälig ihre Kräfte erstarken und 
den Gesundheitszustand sich verbessern. In den deu t
schen Correctionsanstalten und holländischen Deporla- 
tionscolonien werden Hunderte von Branntvveinsäufeni 
par excellence  gezwungen, diesem Genüsse zu entsa 
gen , und doch kennt man kein Beispiel, dass dieser 
Zwang auf die Betlieiligten einen üblen Einfluss aus- 
geiibt hä tte ,  trotz  der oft sehr  schweren und unge
wohnten, ihnen aufgelegten Arbeit. Zu Albany starben 
von den 25,000 Seelen während der Cholerazeit 336 an 
dieser Krankheit. Von den 5000 Mitgliedern des Mäs- 
sigkeilsvereins waren mir 2 gestorben. Übrigens keimt 
man keine s tarke geistige Flüssigkeit,  welche in den 
frühem Zeitaltern vor der Einführung des Branntweins 
als Getränk genossen worden w äre ,  und doch waren 
damals unter den niedern Classen s ta rke  gesunde Leute 
noch häufiger als heut zu Tage. Auf der Insel Marken 
(Holland) lebt ein sehr  kräftigerMenschenscii lag, und 
doch findet sich dort nicht Ein Ort, an dem Branntwein 
aiisgesehenkt würde. Der Gebrauch kalten Wassers als 
Getränk ist am meisten geeignet, die nach plötzlicher 
Abscliwörung des Genusses s ta rk  geis tiger Getränke 
auftretenden nervösen Erscheinungen zu beseitigen. 
Dass es immerhin einzelne s ta rke  Menschen gibt, 
auf die der Brannlweingenuss nicht jene schädlichen 
Wirkungen hat, und die durch ein gänzliches Aufgeben 
ih rer  Gewohnheit nachlbeilige Folgen an ihrer Gesund
heit  erfahren ,  ist eine W ahrheit ,  aber nur  eine Aus
nahme von der Regel. Der Verf. führt nun eine grosse
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Anzahl von Krankheiten an ,  die aus dem Missbrauche 
der geistigen Getränke ents tellen, und ve rw eis t  in 
dieser Hinsicht auf das Werk S e v v a l l ' s  aus Nord
amerika: Über die Pathologie der Trunkenheit ,  oder 
die natürlichen Folgen des Genusses geis tiger Getränke. 
Er bedeutet ,  dass auch eine grosse  Anzahl Schiff- 
briiehe auf Rechnung des Genusses geis tiger Getränke 
wälirend der Gefahr von Seile der Schiffsmannschaft 
kommt. Eine eigene Commission hat ausse r  Zweifel 
g e se tz t ,  dass von 100 Schiffbriichen an der Küste 
Englands mehr als 50 durch T runkenheit  der Mann
schaft herbeigelülirt  wurden. Selbst  m ehrere  Versi
cherungsanstalten, wie jene zu Boston, London, in 
Norwegen fordern von Schiffen, die keine geistigen 
Getränke am Bord haben, eine geringere Prämie. Die 
Trunksucht ist häufig eine Ursache von Geisteskrank
heiten. In gewissen Irrenansta lten ist der achte Theil, 
in anderen die Hälfte der Kranken durch die Trunk
sucht  dahin gekommen In Hamburg kommen jährlich 
150 durch die Trunkenheit  Irregewordene in die dortige 
Irrenanstalt .  Audi zum Selbstmorde führt  oft die Trun
kenheit. B ö t t c h e r  fand,  dass in Deutschland unter  
1800 Selbstmorden 1000 durch Trunkenheit  herbei
geführt  worden waren. Die Richter, Verwalter und 
Inspectoren der Strafanstalten aller  Länder sind dar
über E ins ,  dass vier Eiinftheile der Verbrechen auf 
Rechnung der  Trunksucht kommen, und dass dieses 
Laster in sieben Aclitllieilen der Fälle die Ursache 
blutiger Raufereien ist. Nach den Beobachtungen des 
Vert.’s kommen in der Umgebung von Brügge die 
meisten gerichtsärztlichen Untersuchungen über Ver
wundungen und die meisten Leichenschauen zu r  Zeit
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jährlicher grösser Volksfeste vor ,  und un ter  5 Fällen 
ist gewiss  der Tliäter 4 Mal betrunken gewesen. Der 
Verf. führ t  nun eine grosse  Anzahl Thatsachen an, 
welche beweisen, wie seh r  der Verbrauch von B ran n t 
wein in England, Irland und dem europäischen Fest 
lande abgenoininen hat,  e r  führt die amtlichen Berichte 
an ,  nach denen in Hannover von 1838 bis 1843 die. 
Steuereinnalime von dem Branntwein von 551,158 auf 
392,080 Thaler herabgesunken ist. Der Verf. gehl nun 
zu der Aufzählung der  Übel über,  welche die T ran k 
sucht  über die einzelnen Familien, und sofort  über 
den ganzen Staat bringt,  indem dadurch eine Unzahl 
höchst kostspieliger, öffentlicher Anstalten nothwen- 
dig w erden ,  welche zum grossen Theile durch Leute 
bevölkert w erden ,  die durch Trunksucht mittelbar 
oder unmittelbar ins Verderben gestürzt wurden. Er 
macht zugleich aufmerksam auf die ungeheuren S u m
men, welche jährlich in den verschiedenen Staaten auf 
Branntwein,  also nutzlos ausgegehen w erden ,  und die 
sicli in Deutschland hei 17 Millionen Einwohner auf 
66 Millionen T haler ,  in Holland bei 3 Millionen Ein
wohner  auf 15 Millionen Gulden belaufen. Die llegie- 
rungen haben demnach alle Ursache, die Mässigkeits- 
vereine so viel als möglich zu unters tü tzen  und ihre 
Verbreitung zu fördern. Mittel hierzu sind in E rhöhung 
der Steuern auf die Bereitung des Branntweines,  in 
Verringerung der Verschleisslocate, und die Erthei- 
lmig der Erlaubniss z u r  Errichtung neuer Erzeiigungs- 
und Verschleissanstalten nur  unt er  den hemmend 
steil Bedingungen. (G azette  med. de Paris 1 8 4 8  Nr. 17 .)

S t e l l  wag.
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3.
N  o t  i z i ) .

E n t w u r f  d e r  G r u n d z ü g e  d e s  ö f f e n t l i c h e n  
U n t e r r i c h t  s w e s  e n s i n  Ös l e r  r e ich.

( Schl uss . )

HL Abtheilung'.
D i e  li o h e n S c h u l e n .

A.  D i e  U n i v e r s i t ä t e n .

8- 62. Die Universitäten haben die gelehrte Bildung 
in den allgemeinen Wissenschaften zu gewähren; sie 
haben ferner für  jene öffentlichen Dienste vorzuberei
ten, welche eine Vorbildung durch specielle Fachwis
senschaften auf Grundlage der Gymnasial - Bildung er
fordern , und die gelehrte Bildung in diesen Fachwis 
senschaften zu pflegen; sie haben endlich in den Jüng
lingen durch Lehr- und Lernfreiheit die kräftige Ent
w icklung, durch Wissenschaft und angemessene Dis- 
ciplin die Veredlung dos Characters zu bewirken.

S. 63. Die Universitäten bestellen für jetzt aus vier 
Studien-Abtheilungen, Facultäten, und zwar aus der 
theologischen, rechts-  und staatswissenschaftlichen, 
medicinischen und philosophischen. Der rechts und 
staatswissenschaftlichen Facultät gehören auch jene 
speciellen Studien an ,  welche zur Vorbildung für die

diplomatische und höhere militärische Laufbahn künf
tig an den Universitäten werden eingerichtet werden. 
Das protestantisch-theologische Studium zu Wien bil
det die zweite  Ahtlieiliing der theologischen Facultät.

Die Facultäten haben alle gleichen Rang; die Ord
nung ihrer Aufeinanderfolge ist die bisher übliche; den 
Vortritt  hat s te ts  die Facultät,  welcher der jeweilige 
lleclor angehört.

§. 04. Jedermann ist berechtigt,  als Lehrer an den 
Universitäten aufzutreten,  wenn er Unbescholtenheit 
des Characters und die nötliige wissenschaftliche Befä
higung besitzt.

Die Lehrer sind entweder ordentliche Professoren, 
oder ausserordentliche Professoren, Privat - Docenten, 
oder Lehrer in engerer Bedeutung dieses Wortes.

§. 65. Die Hauptwissenschaften, welche der Uni
versi tät anheimfallen, und nach Umständen auch Ilaupt- 
zweige derselben, werden durch ordentliche Profes
soren besorgt. Ihre Anzahl ist veränderlich nach den 
wissenschaftlichen Bedürfnissen, nach der Zahl der 
Hörer und nach den sich darbietenden Gelegenheiten 
zur Erwerbung ausgezeichneter Lehrkräfte.

§. 66. Die Anstellung der ordentlichen Professoren



geschieht mittelst Berufung durch das Ministerium des 
öffentlichen Unterrichts, nach Einholung des Vorschla
ges der Facultä t,  an welcher die Stelle erledigt ist.

Das Ministerium kann nach Umständen einen zwei
ten Vorschlag von der gleichnamigen Facultät einer 
anderen Universität abverlangen.

Die Berufung von Ausländern ist nirgends ausge
schlossen; auch soll das religiöse Glaubensbekenntniss, 
ausgenommen bei den Professuren der theologischen 
Facultät,  kein Hinderniss der Berufung sein.

67. Die ordentlichen Professoren beziehen, inso
fern nicht andere Übereinkünfte mit den Berufenen ab
geschlossen werden,  (ielialte mit Vorrückungsstufen 
nach bestimmten Zwischenräumen, die ihnen eine den 
Uocalverhältuissen entsprechende anständige Existenz 
sichern. Nach 25 Dienstjahren erhalten sie ihren vollen 
Gehalt als Pension, und es verbleibt ihnen das Recht, 
als emerit irte  Professoren an jeder Universität Vorle
sungen zu gehen. Ausserordentliche wissenschaftliche 
Leistungen geben ihnen Anspruch auf besondere Ge
haltszulagen.

§. 68. Den Lehrkanzeln, welche einer solchen Bei- 
hiilfe bedürfen, werden Assistenten beigegehen, welche 
vom Staate bezahlt sind. Die Wahl derselben steht den 
Professoren, welchen sie zugetheiit sind ,  frei. Sie 
werden stets  nur für eine bestimmte Frist ernannt, 
nach deren Ablauf sie stets  wieder gewählt werden 
können.

Ihre Entlassung im Laufe der festgesetzten Frist 
kann nur auf Antrag des Professors durch die Facultät 
verfügt werden.

§. 69. Die ausserordentlichen Professuren sind Vor
stufen für die ordentlichen. Zu ausserordentlichen Pro
fessoren werden mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Lehranstalten jüngere  Männer zu ihrer Aufmunterung 
befördert,  welche sich bereits durch vorzügliche Lei 
stungen hervorgethan, ohne doch schon zu ordentl i
chen Professuren befördert  werden zu können. Sie 
werden dadurch zu Staatsbeamten, und können nach 
Umständen' einen Gehalt oder eine Remuneration oder 
keines von beiden beziehen. Der Vorgang hei ihrer E r
nennung ist derselbe wie bei den ordentlichen Pro
fessoren.

g. 70. Als Privatdocent ist berechtigt aufzutreten, 
wer das Alter von 24 Jahren erre icht ha t,  dazu Unbe
scholtenheit  des Characters besitzt ,  und seine wissen
schaftliche Befähigung durch frühere wissenschaftliche 
Leistungen oder durch einen Habilitationsact, d. i. durch 
ein Colloquium darthut,  welches die Facultät, an der er 
zu lehren beabsichtigt, auf Grundlage einer gedruckten 
oder geschriebenen wissenschaftlichen Abhandlung mit 
ihm vornimmt. Die Facultät entscheidet über die Zulas- 
sungsfähigkeit ,  und holt die Genehmigung des Mini
steriums ein. Den von der Facultät Zurückgewiesenen 
steht der Recurs an das Ministerium ollen. Privat- 
docenten sind nicht Staatsbeamte, und beziehen keinen 
Gehalt.

§. 71. Die Benützung öffentlicher Sammlungen und 
Lehrmittel ist den Privatdocenten nur  in so weit  ge
sta tte t ,  als sie mit der nöthigen Schonung derselben
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und mit der Verantwortlichkeit der mit ihrer Beauf
sichtigung betrauten Personen verträglich ist.

§. 72. Das Lehrbefugniss der Privatdocenten er
lischt: 1. durch freiwillige Verzichtleistung; 2. wenn 
der Privatdocent durch 2 auf einander folgende Jahre 
keine Vorlesungen hält;  3. durch Missbrauch des Be- 
fugnisses bezüglich der Zwecke der Universität. Hier
über entscheidet das Ministerium nach Anhörung oder 
auf Antrag der Facultät.

73. Lehrer in engerer Bedeutung dieses Wortes 
sind Personen, welche Unterricht nicht in einer Wis
senschaft ,  sondern in einer practischen Fertigkeit er- 
theilen, z. B. in Calligraphie, Gymnastik, iii modernen 
Sprachen für den unmittelbaren Gebrauch u. dgl. Sie 
sind nur dann Staatsbeamte, wenn ihre Stellen syste- 
misirt und mit einem Gehalte verbunden sind.

§. 74. Die Mitglieder der k. k. Academie der Wis
senschaften zu Wien sind als solche zu Vorlesungen 
an den Universitäten berechtigt.  Anerkannte wissen
schaftliche Notabilitäten, welche nicht dem Universi
täts-Lehrkörper angehören, können von den Facultäten 
unter Vorwissen des Ministeriums eingeladen werden, 
sich von Zeit zu Zeit durch eine Reihe von Vorlesun
gen an dem wissenschaftlichen Wirken der Universitä
ten zu betheiligen.

Jj. 75. Die ordentlichen Professoren und diejenigen 
ausserordentlichen, welche einen Gehalt beziehen, sind 
verpflichtet, in jedem Semester über die Wissenschaft, 
für welche sie bestellt s ind,  und zw ar  nach den An
ordnungen ih rer  Facultät filier die ganze Wissenschaft 
oder über einen Theil derselben Vorlesungen zu hal
ten. Solche Collegien heissen öffentliche. Ordentliche 
und ausserordentliche Professoren sind iiberdiess be
rechtigt,  über ihre und jede andere ih rer  Facultät z u 
stehende Wissenschaft auch von ihrer Facultät nicht 
geforderte Vorträge zu halten. Wollen sie diess in Be
zug auf eine Wissenschaft t h u n , welche in das Gebiet 
einer ändern Facultät gehör t ,  so haben sie vorläufig 
die Zustimmung der letzteren zu erwirken. Privat
docenten können nur über solche Gegenstände lesen, 
für welche sie als befähigt anerkannt worden sind. Alle 
diese Collegien heissen Privatcollegien.

§. 76. Fü r  die öffentlichen Collegien sind keine Ho
norare zu bezahlen. Diese Collegien haben in bestimm
ter Weise (§. 87) alle Wissenschaften zu umfassen, 
welche und in so weit sie Gegenstände der Prüfungen 
für academische Grade oder der Staatsprüfungen sind. 
Für die Privatcollegien können Honorare gefordert 
werden. Die bisherigen Unterrichtsgelder sind von 
ordentlichen Hörern auch künftig ganz, von au sse r 
ordentlichen Hörern,  welche unentgeltliche Vorlesun
gen besuchen, zu r  Hälfte zu entrichten. Die bisherigen 
Befreiungen mittelloser Studierender von der Entrichtung 
des Unterriclitsgeldes haben auch künftig einzutreten.

§. 77. Die Hörer an den Universitäten müssen das 
16. Lebensjahr zurückgelegt haben. Sie sind entweder 
ordentliche Hörer, welche nach ahsolvirtem Gymnasium 
und mit einem Maturitätszeugnisse versehen, zur Uni
versitä t  übergetreten, um daseihst ein Facu ltä tsstu■ 
dium zu absolviren, oder ausserordentliche Hörer,
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d. i. solche, welche jene Vorbedingungen nicht erfüllt 
haben, und nur  einzelne Gegenstände zu hören beab
sichtigen. Die ersten werden in die üniversiläts- und 
Facultiitsmatrikel eingetragen, und bilden die Körper
schaft der eigentlichen Studenten; über die zweiten 
w ird  bei jeder Facultät ein besonderes Verzeichniss 
geführt. Jedermann darf iiberdiess den öffentlichen und 
Privat-Collegien, in so weit sie unentgeltlich gegeben 
w erden ,  auch ohne förmlich eingeschrieben zu sein, 
beiwohnen, ist  jedoch, wenn es zur  Aufrechthaltung 
der Ordnung für nöthig- erachtet w i r d , verpflichtet, 
vorher bei dem Docenten sich zu melden.

§. 78. Die bisherigen Semestral- und Animal- Prü
fungen haben aufzuhören, so dass künftig mir P rü 
fungen zu r  Erlangung academiseher Grade und Staats- 
Prüfungen zum Eintritte in öffentliche Dienste beste
llen werden. Über die gehörten Vorlesungen werden 
bloss Frequentatious- Zeugnisse ausgestellt.

§. 79. Die Prüfungen zur Erlangung academiseher 
Würden, welchen jeder Doctor und Studierende bei
zuwohnen berechtigt ist,  sind von ordentlichen Pro
fessoren , die Staatsprüfungen aber von Prüflings Com
missionen vorzunelimen, welche wenigstens zur  Ilälfle 
aus ordentlichen Professoren, und übrigens aus e r 
fahrenen , von den Vorständen der  öffentlichen Dienst- 
zweige zu bestimmenden Geschäfts- oder wissenschaft
lich gebildeten anderen Männern zusammengesetzt sind. 
Das letzte Rigorosum der absolvirten Mediciner und 
die Prüfung der absolvirten Theologen sind Staats- 
Prüfungen ; für die Prüfung der Theologen bestimmt 
das bischöflische Consistoriuin die zweite Hälfte der 
Examinatoren. Die Examinatoren erhalten eine Taxe, 
die für jeden derselben =  fl. Coiiv. Münze beträgt.

§. 80. Von den bisherigen öffentlichen Disputationen 
der Doctoranden bat es abzukommen, die Abfassung 
und Drucklegung ist ihrer Willkür anbeimgestellt. 
Der Promotionsact der Doctoranden bestellt entweder 
Jdoss in einem Facultäts-Beschlusse auf Grundlage der 
strengen Prüfungen, weicher Beschluss durch das Doc- 
tors-Diplom den neuen Doctor bezeugt,  und durch 
einen gedruckten Anschlag- im UniversRäts - Gebäude 
promulgirt w i r d ; oder e r  ist ein öffentlicher Promo
tions-Act in den üblichen Formen, dem jedoch eine 
würdige und die wissenschaftlichen Zwecke der Univer
sität fördernde Einrichtung zu geben ist. Die Candi 
(laten haben die Protnotions Form zu wählen, und bei 
den ersten die Kosten des Diploms und der gedruckten 
Kundmachung, bei der zweiten die üblichen Taxen zu 
erlegen.

S. 81. Die Studierenden gemessen der Lern- oder 
Hörfreiheit, d. i. es bleibt ih rer  Wald überlassen, «eiche 
Docenten sie, und in welcher Reibe hören wollen. Eine 
Anleitung zur  zweckmässigsten Vornahme dieser Wahl 
wird ihnen im Anfänge eines jeden Semesters gegeben. 
Es sind aber diejenigen Hörer,  welche sicli den s t ren 
gen oder den Staats - Prüfungen unterziehen wollen, 
gehalten, ein Minimum von Jahren, und zw ar  für jetzt 
die Candidaten der Gymnasial-Lehrämter 2 Jahre auf 
der philosophischen Facultät, die Theologen 4 ,  die Ju
risten 4, die Mediciner aber 5 Jahre  auf der Universität
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zuzubringen, und die für jene Prüfungen vorgezeich
neten Gegenstände zu hören.

§. 82. Die. Studierenden der Theologie werden künf
tig an den Orten, wo eine Universität besteht ,  3 Jahre 
ihres Studiums ausserhalb der geistlichen Seminarien 
leben. Sie erhalten für diese Zeit Stipendien, die ihnen 
von den Seminarien ausbezahlt w e rd en , und deren 
Höhe dem bisher in den Seminarien für sie gemachten 
Aufwande gleichkommt. Das letzte Studienjahr haben 
sie in einem Seminar zuzubringen.

§. 83. Der Besuch der auswärtigen Universitäten 
ist den österreichischen Studierenden gestat tet ;  damit 
ihnen die dort  zugebrachte Zeit in die für die öffent
lichen Prüfungen vorbestimmte Zahl von Universitäls 
jahren eingerechnet werden könne, haben sie  sich 
durch Frequentationszeugnisse über die daselbst ge 
hörten Vorlesungen auszuweisen. Eben so ist den 
Nicht-Österreichern der Besuch der österreichischen 
Universitäten ges ta t te t ;  sie haben, wenn sie nicht voll
jährig  s in d , die Erlaubniss ihrer  Eltern oder Vormün
der,  und jedenfalls,  um in die Zahl der  ordentlichen 
Hörer aufgenommen zu werden, ein Matnritätszougniss 
vorzulegen.

S. 84. Die ordentlichen Hörer einer jeden Facultät 
wählen am Anfänge eines jeden Studienjahres 2 Senio
ren und 2 Stellvertreter derselben aus ihrer Mitte, 
welche die speciellen Interessen der Studierenden bei 
den Facultäten und dem academischen Senate in den 
uulmi (§. 92) bezeichneten Fällen zu vertreten haben.

§. 85. Es ist den Studierenden gestattet,  besondere 
Verbindungen zu Zwecken der Wissenschaft oder des 
geselligen Vergnügens unter sicli einzugeilen. Sie sind 
verpflichtet, Namen und Zweck derselben, so wie 
deren Vorstände und Mitgliederzalil z u r  Kenntniss des 
academischen Senats zu bringen.

§.86. Die Facultät im weitern Sinne umfasst sämmt- 
licho Lehrer und Hörer einer jeden der 4 Studienab 
Iheilungen, aus welchen die Universitäten bestehen. 
Als Facultät im engeren Sinn ist sie die leitende Be
hörde einer jeden dieser Abtbeilungen, und bestellt a's 
solche aus den sämmtliehen ordentlichen und ausse r
ordentlichen Professoren, nebst 2 Vertretern der Pri- 
vatdoccnten einer Studienablheilung, zu denen für ge 
wisse Geschäfte noch die beiden Senioren der Studie 
renden kommen. Die Vertreter der Privatdocenten wei
den von diesen aus ih rer  Mitte gewählt ,  müssen aber 
bereits wenigstens 3 Jahre an der Universität docirt 
haben.

§. 87. Die Facultät (als Behörde) ist berechtiget 
und verpflichtet:  i .  zu sorgen, dass die Wissenschaf
ten, welche in ihr Gebiet fallen, ausreichend und den 
Zwecken der Universität gemäss gelehrt werden. Sie 
ist hiefiir verantwortlich,  hat desshalb die nöthigen 
Anträge an das Ministerium des öffentlichen Unter
richts zu stellen, und kann nur ,  in so fern sie diess 
getlian, für  einzelne Gegenstände wegen Mangels au 
Lehrkräften oder Lehrmitteln sich ausser Verantwort
lichkeit erk lä ren ;  2. für jeden Semester einen solchen 
Cyclus von Vorträgen anznordnen, dass es jedem Hö
re r ,  der die gesetzliche Zeit an der Universität ver
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weilt ,  möglich is t ,  die fiir sein Studium nöthigen Ge
genstände alle, und in zweckmässiger Ordnung zu 
hören; 3. die Lehrer zur  Erfüllung ihrer Pflichten an
zuhalten, und insbesondere den Privat Docenten mit 
ihrem Rathe und ihren Weisungen an die Hand zu 
gehen. Sie ist verantwortlich für jeden Missbrauch, 
der im Widerspruche mit den Zwecken der Universität 
von der Lehrfreiheit gemacht w i r d ; 4. die durch die 
Zwecke der  Universität gebotene Disciplin bei den ihr 
angehörigen Studierenden aufrecht zu halten ; 5. die 
zur  Erlangung academischer Würden nöthigen Prü
fungen anzuordnen und abzuhalten; 6. im Aufträge 
der öffentlichen Behörden wissenschaftliche Gutachten 
abzugeben, oder bei den dafür aufzustellenden Commis
sionen durch aus ihrer  Mitte Gewählte sich zu betheiligen.

88. Vorstand der Facultät ist der Decan, w e l 
cher jährlich aus der Zahl der ordentlichen Professo
ren von der Facultät im engeren Sinne gewählt  wird.

§. 89. Die Leitung der ganzen Universität  s teh t  bei 
dem academischen Senate. Dieser besteht aus dem 
Rector Mugnificus als Vorstand, aus dem nächst frühe
ren Rector als P ro rec to r ,  aus den 4 Decanen und aus 
8 Beisitzern.

$. 90. Der Rector wird von den vereinigten 4 Fa
cultäten aus der Zahl der ordentl ichen Professoren 
u. z. der Reihe nach jährl ich aus einer ändern Facul- 
lät gewählt.  Die Beisitzer werden aus der Zahl 
der ordentl ichen und ausserordentlichen Professoren 
durch die Facultäten (im engeren Sinne) je  zwei Bei
sitzer  durch eine und aus einer Facultät auf 2 Jahre 
gewählt  werden. — Sie tre ten  jährlich z u r  Hälfte, je 
einer aus jeder Facultät aus, und werden durch neue 
Wahlen ersetz t.

$. 91. Der aeademische Senat besorgt  die allge
meinen Universitätsangelegenheilen, die Disciplinar- 
angelegenlieiten der Lehrer und H örer ,  insoferne 
diese m ehrere  Facultäten zugleich, oder nach seinem 
Urtheile oder dem der Facultäten besonders wichtige 
Fälle betreffen; er repräsen t ir t  die Universität nach 
Aussen und verkehr t  in ihrem Namen mit den Behör
den und anderen ,  auch auswärtigen Universitäten; 
der  Rector unterzeichnet die Diplome und führt  den 
Vorsitz bei den feierlichen Promotionen.

S. 92. Die gewählten Senioren der Studierenden 
haben das Recht,  in den Facultä ten ,  welchen sie 
angehören, bei allen Wahlen der Mitglieder des aea 
demischen Senates zu erscheinen und mitzustimmen ; 
sie sind ferner berechtiget,  j ed e r  Diseiplinarverhand- 
lung,  welche gegen einen Studierenden in ih rer  Fa
cultät oder beim academischen Senate geführt  wird, 
als Zeugen beizuwohnen.

§. 93. Es ist dahin zu wirken , dass künftig mir 
vollständige Universitäten bestellen. Sie sind so zu 
errichten und einzurichten, dass den Bedürfnissen der 
verschiedenen Nationalitäten Genüge gelhan werde.

§. 94. So lange vereinzelte  Studien, juridische oder 
theologische fortbestehen, sollen neben ihnen wenig
stens die für sie nöthigsten Gegenstände aus dem Ge
biete der philosophischen Facultät gelehrt werden.

§. 95. Den Corporationen von D oc to ren , welche
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bisher unter  dem Namen Facultäten bestanden , bleibt 
es überlassen als Doctoren - Collegien fortzubestehen 
und sich so zu o rgan is iren , dass sie die ihnen eigen- 
thümliehen In teressen zu verfolgen , bei Staatsprüfun
gen und wissenschaftlichen Begutachtungs-Commissio
nen nach Aufforderung der öffentlichen Behörden durch 
ihre Mitglieder sich zu betheiligen, und zu Förderung 
der Wissenschaften und des Gemeindewohles in ihrer 
Weise beizutrageii in der Lage sind.

15. D i e  t e c h n i s c h e n  I n s t i t u t e .

§. 96. Die technischen Institute haben den höch
sten Grad wissenschaftlicher und praclischer Ausbil
dung für die technischen Künste und Gewerbe zu 
besorgen,  der auf Schulen gegeben werden kann. Sie 
sollen dadurch für jene Bildung des höheren Gewerh- 
standes sorgen ,  welche eine nothwendige Bedingung 
der Blüthe der Gewerbe i s t , und zugleich dem Staate 
für  viele und wichtige Zweige des öffentlichen Dien
stes  taugliche Individuen liefern.

§. 97. Sie haben daher ihre Einrichtungen so zu 
vervollständigen, dass sie nebst den vorherrschend 
chemischen und mechanischen Zweigen, auch den Han
del ,  die L a n d w ir t s c h a f t ,  den Bergbau, die F o r s t - 
künde ii. s. w. gleiclimässig berücksichtigen.

§. 98- Die practischen Curse ,  welche besondere 
Localitätsverliiillnissc voraussetzen, z. B. im Bergbau, 
sind riicksichllich ihrer  innern Einrichtung in zweck
mässigen Zusammenhang mit den technischen Institu
ten als ihren Voraussetzungen zu bringen.

§. 99. Die vollständigen technischen Institute 
haben den Rang der Universitäten. In Bezug auf ihre 
Lehrer und Hörer gelten dem W esen nach dieselben 
Grundsätze,  welche für die Lehrer und Hörer an den 
Universitäten in Kraft sind. Die unmittelbare Leitung 
stellt  beim L ehrkörper ,  der aus seiner Mitte seinen 
Director auf 3 Jahre wählt  und sich nach Bedfirfniss 
in mehrere  Seclionen tlieilt.

§. 100. Die technischen Institute sind berechtigt,  
über die l lauptzweige der gewerblichen Ausbildung 
strenge Prüfungen vo rzunehm en,  und auf Grund 
derselben öffentliche Zeugnisse ansziistellen , welche 
den Grad der Befähigung zu höheren gewerblichen 
Beschäftigungen dem Staate und den Privatpersonen 
ersichtlich machen. Eben so haben sie sich hei den 
Staatsprüfungen (§• 79) zu helheiligen, welche und 
insofern solche künftig zu dem Zwecke vorgcschrie 
hen werden , um von ihnen die Ertheilung der Be
rechtigung zu gewissen höheren gewerblichen Beschäf
tigungen abhängig zu machen.
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V ei*oi'il i iu n g .
Das Ministerium des öffentlichen Unterrichtes hat 

durcli Verordnung vom 4. dieses Monats die Abhal
tung der  sogenannten Disputationen und die Verfas
sung von Dissertationen z u r  Erlangung des medicini
schen Doclorgrades, als eine ve ra l te te ,  der Zeit und 
der Sache unangemessene Form, aufgehoben. Dagegen 
ist für die s trengen Prüfungen die Öffentlichkeit ein
geführt  in der Art, dass jedem Facultätsrnitgliede der 
Zutritt  in das Prüfungslocale gesta l te t  ist.
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4.
A n z e i g e n  n i e d i c i n i s e h e r  W e r k e .

D e n k s c h r i f t  i n  S a c h e n  d e r  F e l d ä r z t e  d e r  
k. k. ö s t  e r  r e i c h  i s c h e n A r m ee  a n  d a s 31 i- 
n i s t  e r  i n  m d e s  K r i e g e s .  W ien bei T e n d i e r  
Sf Com/). 1848': .38 S. 8.

Dieses Werkchen ist eine Zusammenstellung der 
wesentlichsten, die feldiirzHiehe Branche des österrei
chischen Kaisers taates, die Reform derselben vom 
11. März 1848 und die k. k medicinisch-chirurgische 
Josephsacademie betreffenden, neuerlich in der öffent 
liehen Tagspresse erschienenen Aufsätze. Der Heraus
geber hat in Gestalt von Anmerkungen den einzelnen 
Aufsätzen seine vom Texte etwa abweichenden An
sichten, Berichtigungen und Erläuterungen angeschlos- 
sen, und beabsichtigt,  in diesem Schriftchen dem Mi
nisterium des Krieges einen kleinen Überblick über 
die sehr namhafte Zahl von Übelständen zu v e r
schaffen, welche, in der Organisation und Leitung der 
feldärztlichen Branche bestehend, auf eine Körperschaft 
von 1738, der gebildeten und gebildetesten Classe an- 
gehörigen Männern, den Feldärzten nämlich, wie Zent
nerlast d rücken, .sie körperlich und geistig ve rküm 
mern machen, und gewiss nicht olme höchst nachthei
lige Rückwirkung auf das Wohl der Armee selbst blei
ben können ; er beabsichtigt,  die völlige Unzulänglich
keit  der in ihrem Ganzen so wie in ihren Einzelheiten 
ganz verfehlten, mit 11. März d. J. ins Lehen ge tre 
tenen Reform durch ,  seiner Ansicht nach, triftige 
Gründe zu beweisen, und endlich darzuthun, welch’ eine 
höchst überflüssige, dem Staatsschatze, dem Heere und 
den Zöglingen seihst überaus nachtheilige, ohnedem 
schon im Todeskampfe sich reckende Anstalt die k. k. 
medicinisch-chirurgische Josephs-Academie se i,  und

M ------------- ~
wie mit geringen Mitteln bei Aufhebung derselben 
ihre Zwecke auf glänzende Weise verwirklicht w e r 
den könnten. Der Verfasser mochte absichtlich die öf
fentlich in der Tagspresse ausgesprochenen Meinungen 
über die fraglichen Gegenstände gesammelt und w ö r t 
lich wiedergegeben haben, statt  sie in einen einzigen 
Aufsatz zu verschmelzen, um dadurch den Beweis zu 
liefern, dass niclit Eine, sondern bereits viele Stimmen 
sicli laut klagend erhoben, und ihnen um so mehr 
Glauben beizumessen sei, als sie alle einstimmig dasselbe 
Lied singen. — Gewiss wird nicht bloss der Feldarzt, 
sondern auch jederGebildete und selbst der Soldat dem 
Herausgeber diesesSchriftchens dafür Dank wissen, denn 
derlei Übelslände und die mit so triftigen Gründen he 
legte Darstellung derselben können von einem Ministe
rium, welches das Vertrauen des Volkes geniesst, nicht 
unberücksichtigt bleiben, und es ist zu hoffen, dass 
eine Reform niclit lange auf sicli warten  lassen wird,  
welche gleichwohl das Wohl des Soldaten als des Feld- 
arztes  befördert,  und der Wissenschaft jenen Platz 
eii irämnt,  der ihr gebührt,  und in deren Anerkennung 
ein Maasstab gelegen is t ,  nach dem man die Würde 
des Staates selbst bemessen kann. Sehr wünschens
w e r t  wäre  e s ,  wenn hierbei auf den Seite 49 dieses 
Werkchens von D . . . . n mitgetheilten Entwurf Rück
sicht genommen, und auf Grundlage dessen, oder eine» 
ähnlichen Planes öffentliche Berathungen über eine 
neue Cmstaltung dieser Institute eingeleitet würden. 
Möge dieses Körnlein auf fruchtbaren Boden fallen, 
und die von dem Herausgeber gewünschten Früchte 
tragen. S t e l l  wa g .
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